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TEILFORTSCHREIBUNG DES LANDESENT-
WICKLUNGSPROGRAMMS BAYERNS

Das Landesentwicklungsprogramm (LEP) ist das 
wichtigste Instrument der Landesentwicklung in Bay-
ern. Zentrales Anliegen der Landesentwicklung ist 
es, gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen 
in allen Teilräumen Bayerns zu schaffen. Das LEP 
enthält verbindliche Vorgaben in Form von Zielen und 
Grundsätzen, die bei öffentlichen und bestimmten 
privaten Planungen und Projekten zu beachten (Ziele) 
beziehungsweise zu berücksichtigen (Grundsätze) 
sind. Die Festlegungen werden jeweils durch eine 
Begründung ergänzt und näher erläutert. 

In der aktuell laufenden Teilfortschreibung werden 
die Themenfelder „Gleichwertige Lebensverhältnisse 
und starke Kommunen“, „Nachhaltige Anpassung 
an den Klimawandel und gesunde Umwelt“ sowie 
„Nachhaltige Mobilität“ bearbeitet. Das Bayerische 
Wirtschaftsministerium als oberste Landesplanungs-
behörde hat dazu einen Entwurf zur Teilfortschrei-
bung in Abstimmung mit allen Staatsministerien er-
arbeitet. Der Entwurf der LEP-Teilfortschreibung zielt 
darauf ab, zukunftsfeste, attraktive und nachhaltige 
Raumstrukturen zu schaffen. Eine hohe Lebensqua-
lität soll gesichert und dabei zukünftigen Generatio-
nen Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten of-
fengehalten werden.

NEUES BETEILIGUNGSFORMAT YOUNG 
PLANNERS

In die laufende Teilfortschreibung des LEP werden 
erstmals junge Planerinnen und Planer eingebun-
den. Durch diese Einbindung wird dem Blickwin-
kel der jungen Generation in den Planungs- und Ent-
wicklungsprozessen der nötige Raum gegeben. Die 
jungen Planerinnen und Planer sind wichtige gesell-
schaftliche Akteurinnen und Akteure und damit Mul-
tiplikatoren, die sich für die räumliche Entwicklung 
Bayerns einsetzen. Deren Ideen sollen genutzt und 
neue, zukunftsgerichtete Lösungsansätze entwickelt 
werden. Gleichzeitig erlangen die Young Planners im 
Rahmen des Beteiligungsprozesses einen tiefen Ein-
blick in die Aufstellung und Umsetzung landesent-
wicklungspolitischer Leitlinien und Vorgaben.

EINFÜHRUNG 
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THEMENFELD 1: GLEICHWERTIGE LEBENSVERHÄLTNISSE 
UND STARKE KOMMUNEN
Young Planners: Daniela Briegel, Melina Hölzl, Paulina Simkin, Jasmin Sommerweiß, Maureen Stender

GLEICHWERTIGE LEBENSVERHÄLTNISSE 
IN BAYERN – NEUE ANSÄTZE FÜR DIE 
LÄNDLICHEN RÄUME 

Verdichtungsräume und Großstädte bieten zahlreiche 
Anreize, um als junger Mensch aus ländlichen Räu-
men dorthin abzuwandern. Folglich verstärken sich 
regionale Disparitäten zwischen ländlichen Räumen 
und Verdichtungsräumen. Der Altersdurchschnitt in 
den stark ländlich geprägten Regionen nimmt bei-
spielsweise stärker zu und der demographische Wan-
del wird vor allem dort deutlich spürbar. Dabei sind 
gerade junge, qualifizierte Akteurinnen und Akteure 
entscheidend für die Zukunftsfähigkeit von Regionen. 
Angesichts der bestehenden Leitvorstellung der bay-
erischen Landesentwicklung zur Schaffung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse und vor dem Hinter-
grund dieser bestehenden Abwanderungstendenzen 
aus den ländlichen Räumen besteht ein dringender 
Handlungsbedarf.

Es gilt, den ländlichen Raum insgesamt zu entwickeln 
und zu stärken sowie durch eine gesicherte und an 
den Bedürfnissen der Bevölkerung orientierten Da-
seinsvorsorge attraktiver zu machen. Der ländliche 
Raum sollte seine Chancen ergreifen, seine Vorzüge 
erkennen und gerade diesen Altersgruppen neue Per-
spektiven eröffnen und anbieten. 

Gleichwertige Lebensverhältnisse im LEP – 
Status Quo

Im aktuellen LEP wird keine verbindliche Aussage 
darüber gemacht, welche Angebote in den ländli-
chen Regionen zur Schaffung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse vorhanden sein sollten. Es werden so-
mit keine verbindlichen Ausstattungskataloge als 
eine Mindestanzahl an zentralörtlichen Einrichtungen 
vorgegeben, sodass eine staatliche Vorgabe zu ei-
ner Mindestausstattung fehlt. Zudem gehen die bis-
herigen Aussagen im LEP hierzu nicht auf aktuelle 

Entwicklungstrends der Raumentwicklung ein und 
orientieren sich teilweise an nicht mehr zeitgemäßen 
Modellen der Daseinsvorsorge. 

In den letzten Jahren zeigte sich unserer Auffassung 
nach ein Trend hin zu einer Zentralisierung von Aus-
stattungen in Bayern. Gleichzeitig wurden vielfach 
weitere Zentrale Orte ausgewiesen, die aber nicht 
zwingend mit einer entsprechenden Angebotsver-
besserung – eben wegen fehlender Verbindlichkeit 
der Ausstattung – einhergingen. Eine sinnvolle Da-
seinsvorsorge in ländlichen Räumen könnte durch 
das LEP somit weiter gestärkt werden.

Zudem sind im LEP Bayern Räume mit besonderem 
Handlungsbedarf (RmbH) festgelegt. Diese wer-
den anhand ökonomischer und demografischer Kri-
terien ermittelt und sind Räume, die einer besonde-
ren Unterstützung bedürfen. Die Zugehörigkeit eines 
Landkreises oder einer Gemeinde zum RmbH führt 
bei vielen Förderprogrammen zu höheren Fördersät-
zen, um zur Schaffung gleichwertiger Lebensbedin-
gungen beizutragen. Sie ist folglich eine der bedeut-
samsten Festlegungen des LEP. Da der RmbH somit 
einen wichtigen Beitrag zur Schaffung gleichwerti-
ger Lebensverhältnisse leistet, möchten wir auf ver-
schiedene Kritikpunkte der aktuellen Konzeption hin-
weisen und zur Überprüfung des RmbH aufrufen. Die 
Kritik bezieht sich auf die stark ökonomisch ausge-
richteten Kriterien für die Abgrenzung des RmbH so-
wie die nicht-Aktualität dieser. Diese Kriterien füh-
ren dazu, dass fast die Hälfte Bayerns als RmbH fest-
gelegt wurde und die Abgrenzung auch auf der sehr 
konkreten Ebene der Einzelgemeinden vorgenom-
men wurde. Darüber hinaus werden mit den gegen-
wärtigen Kriterien die Problemlagen der Ballungs-
räume in der Regel nicht ausreichend erfasst. Im 
Ergebnis hat der ländliche Raum flächenmäßig bei 
weitem den größten Anteil am RmbH, wodurch der 
ländliche Raum als „Problemraum“ erscheinen kann. 
Kritisch ist dabei, dass die Festlegung zum RmbH 
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alle Problemregionen „über einen Kamm schert“ und 
keine weiteren Differenzierungen dieser Räume vor-
nimmt. Für die notwendige Überprüfung des RmbH 
wird daher empfohlen, den umfassenden Indikatoren-
index des Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung zur Typisierung der Strukturstärke und 
Strukturschwäche (Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat, 2020) zugrunde zu legen, eine 
kontinuierliche Fortschreibung des RmbH zu sichern 
und durch die Differenzierung des RmbH in verschie-
dene Problemlagen einen Beitrag für ein realistisches 
Raumbild Bayerns zu leisten. Wichtig ist dabei, dass 
der Mitteleinsatz auf die tatsächlich bedürftigen Re-
gionen fokussiert wird und die Fläche des RmbH in 
Bayern deutlich reduziert wird. Schlussendlich sollte 
der neue Indikatorenindex des RmbH sowohl ländli-
che wie städtische Räume mit gewichtigen Problem-
lagen erfassen. Empfehlenswert ist eine Festlegung 
auf Ebene der Landkreise oder der Mittelbereiche, da 
eine Festlegung von Einzelgemeinden als RmbH der 
Überörtlichkeit der Strukturschwäche bzw. -stärke 
nicht immer gerecht werden kann. 

Wesentliche Grundlage für die Schaffung gleichwerti-
ger Lebensbedingungen ist die Digitalisierung bzw. 
die flächendeckende Zurverfügungstellung einer mo-
dernen, digitalen Infrastruktur. Grund hierfür ist un-
ter anderem, dass digitale Angebote und Möglich-
keiten wie unter anderem Home office, Coworking, 
digitale Bildung, E-Government und Telemedizin viel-
fältige Chancen für ländliche Räume bieten. Sie kön-
nen folglich einen bedeutenden Beitrag zum Ausbau 
und zur Sicherung der Daseinsvorsorge in ländlichen 
Räumen leisten. Jedoch weisen ländliche Räume 
vielfach Versorgungsdefizite hinsichtlich digitaler Inf-
rastrukturen auf, sodass das Potenzial der Digitalisie-
rung für die Entwicklung des ländlichen Raumes der-
zeit nicht vollumfänglich genutzt werden kann. Digi-
talisierung wird im aktuellen LEP nicht ausreichend 
(verbindlich) behandelt: Darin ist lediglich ein Grund-
satz zur Erhaltung der flächendeckenden Versorgung 
mit Telekommunikationsdiensten und zum Ausbau 

der Infrastruktur gemäß dem Stand der Technik ver-
ankert. Mit Blick auf die zunehmende Bedeutung digi-
taler Infrastruktur wird es gerade auch zur Schaffung 
und Erhaltung gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen künftig unabdingbar sein, ein eigenständi-
ges LEP-Kapitel zur Digitalisierung aufzunehmen und 
dadurch deutlich zu machen, welche Bedeutung die 
Digitalisierung für die Gleichwertigkeit der Lebensbe-
dingungen darstellt. In diesem Kapitel sollten verbind-
liche Festlegungen zur flächendeckenden Breitband-
versorgung formuliert werden. 

Diese Schlaglichter zum Status Quo der landesplane-
rischen Vorgaben zeigen beispielhaft auf, dass aktu-
ell Ansätze und Planelemente bestehen, die auf eine 
Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse abzie-
len. Gleichzeitig wird anhand der aufgeführten Bei-
spiele aber deutlich, dass Handlungsbedarf besteht, 
die bestehenden Ansätze zur Schaffung gleichwer-
tiger Lebensverhältnisse weiterzuentwickeln und 
teilweise auch verbindlicher auszugestalten. Wei-
tere Projekte und Maßnahmen sind erforderlich, um 
gleichwertige Lebensverhältnisse zielführend umzu-
setzen.

Gleichwertige Lebensverhältnisse im LEP – 
Unsere Vision 

Die übergeordnete Zielsetzung unserer beiden Pro-
jektideen besteht darin, lebenswerte Rahmenbedin-
gungen und gleichwertige Lebensverhältnisse in al-
len Regionen Bayerns zu stärken. Dabei liegt unser 
Fokus darauf, den ländlichen Raum insbesondere für 
junge Menschen attraktiver zu gestalten.
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DASEINSVORSORGE KONKRET – NEUE 
SOZIALE FORMEN DES LÄNDLICHEN 
LEBENS IM LEP

Es soll ein Impuls gesetzt werden, dass das LEP ver-
mehrt inhaltliche und qualitative Aussagen zur Ver-
sorgung der benachteiligten Räume machen muss. 
Nur so können gleichwertige Lebensverhältnisse 
sinnvoll in die Realität übersetzt werden. Dabei sollte 
zukünftig sowohl auf harte Faktoren (Hardware) als 
auch vermehrt auf die weichen Faktoren (Software) 
eingegangen werden.    

Ziel der Idee ist es, schrumpfende Räume durch eine 
neue Interpretation der Mindestausstattung (auch in 
ihrer sozialen Komponente) und deren Bereitstellung 
für junge Menschen attraktiver zu gestalten. Dadurch 
soll der Abwanderung junger Menschen aus länd-
lichen Räumen entgegengewirkt und zu einer aus-
gewogenen Bevölkerungsentwicklung in der Fläche 
in Bayern beigetragen werden. In der Folge werden 

Bürgerbeteiligung 
auf regionaler Ebene

Soziale Orte der Teilhabe 
(Third Places)
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LANDES- UND REGIONALPLANUNG

BOTTOM UP

Gleichwertige Lebensverhältnisse 
Attraktive Ländliche Räume

- macht Ländliche Räume erst lebenswert
- Förderung durch Verankerung in LEP

- „Hardware“ muss staatlich sichergestellt werden als
- Voraussetzung für Gleichwertige Lebensverhältnisse

AKTUELL UND 
ZUKUNFTSORIENTIERT!

KONKRETISIERT

HARDWARE SOFTWARE

Teilhabe und Beteiligung auf kommunaler 
Ebene (als Teil der Mindestausstattung)

Abbildung 1 | Zusammenspiel verschiedener Aspekte zur Realisierung Gleichwertiger Lebensverhältnisse.   
Eigene Darstellung
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Verdichtungsräume entlastet. Der ländliche Raum 
wird durch das (Erwerbs-)Potenzial junger Menschen 
(wirtschaftlich) gestärkt. 

Die Entstehung bzw. das Vorhandensein von Third 
Places als soziale Orte sowie Orte der Teilhabe und 
Demokratie sollten im LEP verankert werden, um ih-
nen mehr Bedeutung zuzuweisen. So soll die Mög-
lichkeit der langfristigen Verbundenheit und Attrakti-
vität des ländlichen Raums für junge Menschen ge-
schaffen und erhöht werden.    

Ziel ist es nicht, einen abschließenden Ausstattungs-
katalog zu erstellen. Es geht vielmehr darum aufzu-
zeigen, welche Angebote in welcher Form auf jeden 
Fall gegeben sein müssen, um gleichwertige und ge-
rechte Lebensverhältnisse in diesen Räumen garan-
tieren zu können, sowie welche zusätzlichen sozialen 
Angebote darüber hinaus zukünftig notwendig wer-
den.

Es sollte diskutiert werden, ob ein verbindlicher Min-
destausstattungskatalog im LEP ergänzt werden 
muss, und vor allem, in welcher Form und Abge-
schlossenheit dies überhaupt sinnvoll ist. Um auch 
in Gemeinden ohne zentralörtlichen Status eine Min-
destausstattung gewähren zu können, erscheint es 
sinnvoll, Mindestausstattungskriterien, sozusagen 
eine Art „Hardware“, für alle Gemeinden im ländli-
chen Raum festzulegen. Diese Mindestausstattungs-
kriterien sollten dabei an aktuelle Transformationspro-
zesse, wie beispielsweise den digitalen Wandel, und 
sich verändernde Rahmenbedingungen angepasst 
sein. Zudem sollten sie sich auch verstärkt an den 
Bedarfen potenzieller Rückkehrerinnen und Rückkeh-
rer sowie Wohnstandortentscheidungen junger Men-
schen orientieren.

Beispiel: Dezentralisierte Arbeitsorte im Rahmen 
der Digitalisierung (Public Home Office)

Dass sich die Art und Weise, wo und wie wir zukünf-
tig arbeiten, verändert, hat nicht nur die Corona-Pan-
demie gezeigt. Durch die Digitalisierung arbeiten im-
mer mehr Menschen „von zu Hause“ aus. Dies stellt 
eine große Chance für ländliche Räume dar, die ge-
nutzt werden sollte. Anstatt dass alle Menschen in 
ihren eigenen vier Wänden arbeiten, sollten Struktu-
ren im Sinne eines „Public Home Office“ zur Verfü-
gung gestellt werden. 

„Eine professionelle Infrastruktur, die konzen-
triertes Arbeiten ermöglicht, sowie der Aus-
tausch untereinander bilden attraktive Alterna-

tiven zum Büroalltag in den eigenen vier Wänden – 
und das, ohne zu pendeln. So kommt es wieder zu 
einer stärkeren Bindung an den eigenen Ort: Wer in 
seinem Dorf ein Public Home Office nutzt, stärkt die 
dortigen Nahversorger sowie die Gastronomie und 
trägt so dazu bei, die Ortskerne wieder zu beleben. 
Die Wertschöpfung bleibt im Ort und aus Wohnge-
meinden am Land werden wieder echte Lebensmit-
telpunkte.“  (Gruber, o.J.) 

-

-

 

Abbildung 2 | Darstellung des „Third Place“ auf Grundlage 
von Oldenburgs „The Great Good Place“.  
Eigene Darstellung
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Die Chance, solche Orte zur Stärkung ländlicher 
Räume zu schaffen, sollte im LEP als ein zeitgemä-
ßes Kriterium der Mindestausstattung ländlicher 
Räume aufgegriffen werden.    

Das vorangegangene Beispiel verdeutlicht, dass vor 
allem die Versorgung mit schnellem Internet in allen 
Teilräumen eine grundlegende Voraussetzung für die 
Erreichung des Ziels gleichwertiger Lebensverhält-
nisse darstellt. Deshalb sollte dieses Ziel auch prio-
risiert werden und verstärkt Eingang im LEP finden. 

Allerdings ist diese „Hardware“ nicht ausreichend, 
um den ländlichen Raum attraktiver zu machen. 
Hierzu braucht es auch eine „Software“; einen Ver-
antwortungsbereich, der den Bürgerinnen und Bür-
gern zugesprochen wird, um sich selbst in „ihrem“ 
ländlichen Raum verwirklichen zu können. Die Soft-
ware dient dazu, die Identität der Bewohnerinnen 
und Bewohner mit dem heimischen ländlichen Raum 
zu stärken. 

Zwar ist es für die individuelle Bildungsbiografie 
durchaus sinnvoll, als junger Mensch den ländlichen 
Raum zu verlassen, doch eine in frühen Jahren ent-
wickelte persönliche Verbundenheit und Identität mit 
der Heimat kann ein wesentlicher Grund für die einer 

Rückkehr junger Menschen, z. B. nach abgeschlos-
sener Weiterbildung, sein. Das Potenzial einer Re-
gion kann durch physische Orte als Treffpunkte für 
die Bevölkerung zielgerichteter für deren Entwicklung 
genutzt werden. Verschiedene Akteurinnen und Ak-
teure vernetzen sich, bündeln vorhandenes Wissen 
und arbeiten gemeinsam für die Region. Dabei sind 
Offenheit, Kreativität und „über den eigenen Teller-
rand“ zu schauen wichtige Grundpfeiler.

Für die Umsetzung der Software sollte bewusst die 
Integration von multifunktionalen Teilhabemöglichkei-
ten und -räumen als Treffpunkte angelegt werden. 
Anders als das Zuhause (First Place) oder der Arbeits-
platz (Second Place), sollten diese Räume ein „Third 
Place“ (Oldenburg, 1989) sein. Diese Räume gelten 
in erster Linie der spontanen, ungezwungenen Kom-
munikation und dem Austausch in einer angenehmen 
Atmosphäre, die generationsübergreifend zum Ver-
weilen einlädt. Wichtig ist, dass dieser Raum als ge-
meinschaftlicher öffentlicher Raum der lokalen Bevöl-
kerung wahrgenommen wird und als sozialer Ort der 
Teilhabe neue Formen der Beteiligung, des Zusam-
menhalts und der Konnektivität fördert. Als Orte der 
lokalen Demokratie kreieren sie soziales Bewusstsein 
sowie regionale und überregionale Sichtbarkeit. 

Soziale Orte leben von innovationsfähigen und enga-
gierten Akteurinnen und Akteuren. Diese sind aller-
dings auf das Vorhandensein und das Vorhalten von 
öffentlicher Infrastruktur angewiesen sowie auf eine 
Verwaltung, die partizipative Prozesse und Innovatio-
nen unterstützt (Georg-August-Universität  Göttingen, 
Department für Agrarökonomie und Rurale Entwick-
lung Lehrstuhl für Soziologie Ländlicher Räume, 
2020). Diese Räume sollten im ländlichen Raum 
verbunden beziehungsweise mit anderen Funktio-
nen kombiniert werden, die der vorher erwähnten 

DIGITALISIERUNG

VERÄNDERTE RAHMENBEDINGUNGEN
CORONA DYNAMIK

GLEICHWERTIGE LEBENSVERHÄLTNISSE

PUBLIC 
HOME 
OFFICE

ZUHAUSE

GASTRO

LADEN

OFFICE

SHOPPING

P

Abbildung 3 | Public Homeoffice zur Stärkung des Zusam-
menlebens. Eigene Darstellung
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„Hardware“ zuzuordnen sind: Arbeiten, sich versor-
gen, sich bilden oder in Gemeinschaft leben.

Zusammengefasst gibt dieses Projekt Impulse für 
eine Identifizierung und Schaffung von Mindeststan-
dards in Orten verschiedener Zentralität im ländlichen 
Raum, um zur Attraktivierung des ländlichen Raums 
und zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse 
beizutragen. Dazu soll insbesondere die Entwick-
lung beziehungsweise die Unterstützung der Entste-
hung von Dritten Orten/ sozialen Orten im Rahmen 
des LEP beitragen. Dadurch kann eine langfristige 
Verbundenheit junger Menschen mit dem ländlichen 
Raum entstehen.

NEUE BETEILIGUNGSFORMEN IN 
DER LANDESENTWICKLUNG AUF 
 REGIONALER EBENE 

Der im Rahmen des Projekts geführte Diskurs zur 
Festlegung eines Mindestausstattungskatalogs im 
LEP verdeutlicht, dass die umfassende Bestimmung 
der Bedürfnisse im Bereich der Daseinsvorsorge 
nicht allein durch die Landesplanung „top-down“ und 
ohne Beteiligung der Bevölkerung erfolgen kann. Den 
Bedürfnissen der Bevölkerung würde das nicht ge-
recht werden. Die Etablierung von Third Places trägt 
bereits zur Verbesserung der Teilhabe der Bevölke-
rung auf lokaler Ebene bei. Um regionale Handlungs-
bedarfe, die sich aus den Daseinsvorsorgebedürfnis-
sen der Bevölkerung ergeben, angehen zu können, 
bedarf es aber zusätzlich einer umfangreichen Einbe-
ziehung der Bevölkerung auf regionaler Ebene. Auf 
diese Weise kann die aus Sicht der Bevölkerung not-
wendige Mindestausstattung verschiedener Daseins-
vorsorgebereiche identifiziert und es können pass-
genaue Lösungen zur Erreichung dieser geforderten 
Mindestausstattung erarbeitet werden. 

Ziel des Projekts ist es, generationenübergreifende 
Bürgerbeteiligungsprozesse auf Ebene der Planungs-
regionen Bayerns einzuführen und dabei Aspekte der 
Mindestausstattung zusammen mit der Bevölkerung 
zu diskutieren. So kann gewährleistet werden, dass 
regionale Unterschiede hinsichtlich der Bedürfnisse 
der Bevölkerung ausreichend berücksichtigt werden 
und die Bevölkerung bei der Gestaltung ihrer Region 
mitwirken kann.

Konzeption des Beteiligungsprozesses

Der Beteiligungsprozess wird auf regionaler Ebene 
angesetzt, da diese Ebene die überörtliche Pla-
nungsebene mit größter „Raumnähe“ darstellt und 
sich demnach besonders für die Beteiligung der Be-
völkerung eignet. Die Einführung einer solchen Be-
teiligung der Bevölkerung, die zur Diskussion der 
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Mindestausstattung hinsichtlich verschiedener Ange-
bote der Daseinsvorsorge dienen kann, soll dazu bei-
tragen, dass der ländliche Raum für die Bevölkerung, 
insbesondere für junge Menschen, als attraktiver 
Wohn- und Arbeitsstandort wahrgenommen wird.     

Um sicherzustellen, dass diese Bürgerbeteiligung in 
den Planungsregionen durchgeführt wird, ist eine 
verbindliche Festlegung etwa im Bayerischen Lan-
desplanungsgesetz (BayLplG) zur Durchführung einer 
– modernen, offenen, die Kreativität aktivierenden – 
Beteiligung im Rahmen der Fortschreibungen der Re-
gionalpläne notwendig. Es sollte dabei der Regional-
planung selbst obliegen, ob gegebenenfalls kleinere 
Teilräume innerhalb der Planungsregion für die Betei-
ligung gebildet werden, um beispielsweise verschie-
denen Raumstrukturen und Herausforderungen in-
nerhalb der Planungsregion gerecht werden zu kön-
nen.

Wichtig ist, dass der Umgang der Regionalplanung 
mit den Ergebnissen der Bürgerbeteiligung und eine 
entsprechende Kommunikation und Öffentlichkeits-
arbeit hierzu verbindlich durch die Landesplanung 

vorgegeben wird. Denkbar ist, dass die Bürgerbeteili-
gung zu einer Weiterentwicklung und Ergänzung des 
Mindestausstattungskatalogs der Landesplanung bei-
tragen kann und ein konkretisierter Mindestausstat-
tungskatalog im Regionalplan verbindlich aufgenom-
men wird. Auch kann die Regionalplanung nachdrück-
lich empfehlen, dass die Umsetzung der Anliegen der 
Bürger durch andere Instrumente der Raumordnung 
bzw. Regionalentwicklung zu erfolgen hat oder aber 
die Regionalplanung appelliert an betroffene Fachpla-
nungen, welche für die Umsetzung geforderter Min-
deststandards verantwortlich sind.

Bei der konkreten Umsetzung der Bürgerbeteiligung 
ist eine zweistufige, generationenübergreifende Be-
teiligung vorstellbar: 1. Bürgerrat, 2. Öffentliche Er-
gebnispräsentation des Bürgerrats und Möglichkeit 
zur Diskussion. Hierbei sollte die gezielte Aktivierung 
und Mobilisierung der Bevölkerung für den Beteili-
gungsprozess sowie die Sicherstellung eines integra-
tiven und möglichst diversen Beteiligungsformats ga-
rantiert werden.

Hinweis: 

Das Miro-Board spiegelt den Prozess in der 
 Arbeitsgruppe wider. Gezeigt sind Diskussions-
ansätze zu den Stärken und Schwächen länd-
licher bzw. städtischer Räume. 

Abbildung 4 | Ausschnitt aus dem Miro-Board. Eigene Darstellung
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Angedacht ist, dass den regionalen Planungsverbän-
den ein ausgearbeitetes Beteiligungskonzept und so-
mit ein Leitfaden zur Durchführung dieser Beteiligung 
zur Verfügung gestellt wird. Erfahrungsaustausch mit 
Ergebnispräsentationen zu durchgeführten Bürgerbe-
teiligungen in Regionen sollen zur weiteren Optimie-
rung künftiger Prozesse dienen.

Mit einem vorgeschalteten Pilotprojekt zur Erprobung 
des Beteiligungskonzepts könnte geprüft werden, ob 
die Vorab-Informationen, sprich die fachlich-inhaltli-
che Einführung für die Beteiligten ausreicht oder ob 
weitere Informationen für die Beteiligten notwen-
dig sind. Themen wie Aufgabe und Leitvorstellung 
(gleichwertige Lebensverhältnisse), überörtliche Pla-
nung und Mindestausstattung sollten vorab erläutert 
werden. Zusätzlich sollte den Bürgern ein Überblick 
über aktuelle Entwicklungen ihrer Region vermittelt 
werden. Generell sollte die fachlich-inhaltliche Einfüh-
rung den Bürgern einen niedrigschwelligen Zugang 
zur Materie ermöglichen. Abschließend ist eine Eva-
luierung des Pilotprojekts vorgesehen, Optimierungs-
möglichkeiten für das Konzept können vorgenommen 
werden. 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sollte die Beteili-
gung vorab durch eine Kampagne beworben werden 
und nach Abschluss des Projektes der Umgang mit 
den konkreten Ergebnissen an die Bürgerinnen und 
Bürger kommuniziert und öffentlich zugänglich ge-
macht werden. 

Mögliche Herausforderungen für den Beteiligungs-
prozess sind begrenzte personelle und finanzielle 
Ressourcen. Beteiligung auf überörtlicher Planungs-
ebene bietet zahlreiche Vorteile, wie die Verbes-
serung des Images der Landes- und Regionalpla-
nung durch Teilhabe, die Förderung der Bekanntheit 
überörtlicher Planung in der breiten Öffentlichkeit, 
die Steigerung des Interesses und des Zugangs zur 
überörtlichen Planung sowie die erhöhte Planungs-
transparenz. Die bayerischen Kommunen profitieren 

mittel- und langfristig von einer Stärkung des Ge-
meinwesens, von der Aktivierung des sozialen Dia-
logs, vom besseren Verständnis zwischen Bürgerin-
nen und Bürgern, Politik und Verwaltung. Und sie 
können finanzielle und personelle Ressourcen ein-
sparen, wenn das Beteiligungsverfahren dazu bei-
trägt, Konflikte nicht in langwierigen Gerichtsprozes-
sen enden zu lassen.
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Herausforderungen bei der Flächennutzung im 
Freiraum

Die aktuellen zentralen Herausforderungen der „Gro-
ßen Transformation“, wie etwa die Biodiversitätskrise 
sowie der Umgang mit dem Klimawandel und seinen 
Auswirkungen, sind raumwirksam. Raumplanerische 
Strategien zur Bewältigung dieser Aufgaben (zum 
Beispiel Ausbau Erneuerbarer Energien, Schutz von 
Freiräumen, Schaffung und Erhalt von CO2-Senken) 
benötigen weitere Flächenressourcen und stehen in 
Konkurrenz zur kontinuierlichen Flächeninanspruch-
nahme für Siedlungs- und Verkehrsflächen. 

Der Fokus bei den bisherigen Flächensicherungen 
durch die Landes- und Regionalplanung liegt bis auf 
wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel den multifunk-
tionalen Grünzügen, vorrangig auf der Ausweisung 
von sogenannten Vorrang-, Vorbehalts- und Aus-
schlussgebieten. Das hat zur Folge, dass die weitge-
hend monofunktionalen „Raumordnungsgebiete” vor 
allem einzelne spezifische Belange priorisieren. Dies 
verschärft den Druck auf die endlich vorhandenen 
Flächenressourcen, insbesondere im Freiraum. 

Unter dem Begriff „Raumordnungsgebiete“ werden 
Vorrang-, Vorbehalts- und Eignungsgebiete als Inst-
rument der Flächenvorsorge zusammengefasst. Sie 
ziehen bestimmte raumbedeutsame Funktionen und 
Nutzungen entgegenstehenden oder konkurrieren-
den Belangen vor (§7 Abs. 3 ROG). In Bayern wurde 
das Instrument der Eignungsgebiete allerdings nicht 
in Landesrecht überführt: Das BayLplG untersagt die 
Ausweisung von Eignungsgebieten sowie von Vor-
ranggebieten, die die Wirkung von Eignungsgebieten 
entfalten (Art. 14 Satz 1 BayLplG). 

THEMENFELD 2: NACHHALTIGE ANPASSUNG AN DEN 
KLIMAWANDEL UND GESUNDE UMWELT
Young Planners: Carolina Feistl, Sina Köstler, Constantin Meyer, Tobias Schindele, Sarah Weber

Vor dem Hintergrund wachsender Flächenkonkurren-
zen und der landesplanerisch forcierten Zielsetzung 
des Flächensparens sollte dieses Vorgehen zukünftig 
stärker hinterfragt werden. Die Raumordnung sollte 
ihren Fokus verstärkt auf Synergien denn auf Konkur-
renzen bei der Flächennutzung legen.

Eine raumplanerische Strategie der „Multicodierung“ 
kann dort, wo Flächen besonders knapp sind, durch 
Überlagerung von mehreren Nutzungen zur Vermin-
derung von Nutzungskonkurrenzen beitragen. Das 
fördert die Flächeneffizienz. Der Begriff der „Multi-
codierung“ geht über einzelne Freiraumfunktionen hi-
naus und betont dabei die „Codes“, also die unter-
schiedlichen Interessenlagen der raumprägenden 
Akteure (bgmr Landschaftsarchitekten, o.J.). Die 
überörtliche Raumordnung kann dabei als Koordina-
torin im Sinne eines integrierten Landschaftsansat-
zes (Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung 
Globale Umweltfragen, 2020, S. 262) agieren. 

Die Regionalplanung wurde bei der Forcierung so-
wie der Umsetzung von multicodierter Flächennut-
zung als entscheidende Planungsebene identifiziert. 
Die Regionsebene kann zum einen regionsspezifisch 
über den Regionalplan Verbindlichkeit schaffen und 
die Multicodierung durch die Übernahme des Prinzips 
in die Plansätze aktiv steuern. 

Weiterhin verfügen die regionalen Planungsverbände 
beziehungsweise die Regionsbeauftragten über weit 
verzweigte Netzwerke und können verstärkt eine 
Vermittlerrolle einnehmen zwischen den zum Teil ab-
strakten Vorgaben der Landesplanung auf Landes-
ebene (LEP) und der kommunalen Planungsebene 
mit sehr konkreten Problemstellungen vor Ort (Flä-
chennutzungspläne, Bebauungspläne). 

MULTICODIERUNG ALS RAUMPLANERISCHE 
 STRATEGIE ZUR FLÄCHENEFFIZIENTEN 
 LANDNUTZUNG IM FREIRAUM
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Schon jetzt sind bei den weitgehend monofunktional 
begründeten Raumordnungsgebieten Überlagerun-
gen durchaus möglich, etwa wenn deren Ziele mitei-
nander vereinbar sind oder eine vorrangige Nutzung 
in absehbarer Zeit eingestellt wird (Scholich, 2018, 
S.  2844), sie werden aber von der Landesplanung 
bislang nicht explizit forciert.

MULTIFUNKTIONALITÄT UND MULTICO-
DIERUNG ALS PLANUNGS- UND UMSET-
ZUNGSPRINZIPIEN

Abbildung 5 beschreibt die Mehrdimensionalität bzw. 
die Multicodierung von Flächen anhand des sinn-
bildlichen Beispiels einer Badewanne. Dort, wo Flä-
chen besonders knapp sind, kann eine Überlagerung 
von Nutzungen (z. B. vertikale Nutzung) zur Entlas-
tung beitragen. Insbesondere in der Grün- und Frei-
raumplanung von Städten mit hohen baulichen Dich-
ten wird dieses Prinzip deutlich. Ein städtischer Park 
„ist nicht nur ein Ort der Kontemplation, des Spa-
zierengehens und des Naturgenusses, sondern auch 
Sportraum, Lesezimmer, Partyraum, Bildungsraum, 

TRANSPORTMITTEL

LEBENSRAUM

WASSERQUELLE/
TRÄNKE

FREIZEIT/SPORT/SPIEL

ENTDECKUNG/FORSCHUNG

BIOTOP

REINIGUNG

KÜHLUNG

STATUSSYMBOL

HEIMAT

ENTSPANNUNG

NAHRUNGSQUELLE

Abbildung 5 | Multicodierung am Beispiel einer Badewanne. Bgmr, Gesamtstädtisches Freiraumkonzept der Stadt 
 Nürnberg, Gutachterbericht 2014: 75
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Veranstaltungsraum und ein Raum für biologische 
Vielfalt. Die landwirtschaftlichen Flächen sind nicht 
nur Produktionsfläche, sondern auch Erholungs-
räume, Kaltluftentstehungsgebiete, Wirtschafts-
räume, tragen zur Biodiversität bei, sind Ort der loka-
len Identität und vieles mehr“ (GFK Nürnberg, 2014, 
S. 74).

Außerdem beeinflussen Freiräume, besonders in der 
Nähe von Verdichtungsräumen, Wohlbefinden, Le-
bensqualität und Gesundheit der Bevölkerung positiv. 
Sie dienen nicht nur als Schadstoffsenken und klima-
tische Ausgleichsräume, sondern können auch das 
seelische, körperliche und soziale Wohlbefinden ver-
bessern (Claßen, 2018). Besonders im Lichte der ne-
gativen Auswirkungen der Coronapandemie auf Psy-
che und Wohlbefinden in der Bevölkerung, gewinnen 
siedlungsnahe Freiräume als Naherholungsgebiete an 
Bedeutung. Wirft man zunächst einen Blick auf be-
stehende Beispiele der Multicodierung, so wird man 
in der Grünordnung der kommunalen Bauleitplanung 
fündig. Aufgrund der zahlreichen Nutzungsansprüche 
an die begrenzte Fläche sind die Potenziale zur Schaf-
fung von öffentlichen Grünflächen häufig stark ein-
geschränkt und man weicht daher auf „mehrdimen-
sionale Grünflächen“ aus (s. Abbildung 6), um der 
Raumknappheit und den damit einhergehenden Flä-
chenkonkurrenzen zu begegnen.      

Ziel unseres Projekts ist es, aufzuzeigen, wie diese 
Prinzipien, die bereits auf kommunaler Ebene Anwen-
dung finden, sich sinnvoll auf die übergeordneten Pla-
nungsebenen übertragen lassen. Zentrale Leitfragen 
bei der Übertragung des Prinzips der Multicodierung 
auf die Raumordnung sind:

 • Welche Nutzungen sind potenziell miteinander 
kombinierbar? 

 • In welcher zeitlichen Abfolge sind die Nutzungen 
kombinierbar?

 • Handelt es sich um Funktionssicherung oder um 
Flächensicherung? Wo sind Überlagerungen mög-
lich?

Der Zeitaspekt spielt eine wichtige Rolle bei den 
Überlegungen zur Mehrfachnutzung von Flächen. 
Grundsätzlich lassen sich zwei zeitliche Dimensio-
nen unterscheiden: Derzeit weniger häufig kommt 
die Belegung von Flächen mit parallelen Nutzungen 
(verschiedene Nutzungen auf einer Fläche zum glei-
chen Zeitpunkt) vor. Daneben besteht die Möglichkeit 
einer zeitlich gestuften Nutzung, d. h. eine Belegung 
mit unterschiedlichen Nutzungen nacheinander (z. B. 
Nachnutzugskonzepte im Rohstoffabbau). Weiterfüh-
rend wäre theoretisch auch eine Flächenrotation mit 
einem Nutzungswechsel nach einem definierten Zeit-
raum denkbar, wie weiter unten genauer ausgeführt 
wird.

Die Rolle der Regionalplanung im 
Umsetzungsprozess

Im Rahmen einer ersten überschlägigen Analyse zu 
bestehenden Mehrfachnutzungen in der Regionalpla-
nung wurden unterschiedliche Regionalpläne (Plan-
sätze und Begründung) aus Bayern und Baden-Würt-
temberg betrachtet. Für die Aussagen der nachfol-
gend aufgeführten Stichpunkte erheben wir keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Ziel der Untersuchung 
in diesem Rahmen war es, zunächst einen groben 

1.
2.

3.

Abbildung 6 | Grünflächen der ersten, zweiten und dritten 
Dimension. Eigene Darstellung
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Überblick über den Ist-Zustand zu erhalten. Wesentli-
che Schlussfolgerungen dabei sind:

 • Der Ansatz einer „vertikalen Flächennutzung“ stellt 
derzeit eine neue Betrachtungsweise in der Regio-
nalplanung dar. 

 • Es gibt noch keine Plansätze, die eine Stufenfolge 
in der Nutzung bzw. Nachnutzung oder eine zeit-
gleiche Flächenbelegung mit verschiedenen Nut-
zungen regelmäßig forcieren bzw. eine solche als 
Grundzug der Planung vorsehen. Derzeit ist das 
Prinzip bei der regionalplanerischen Flächensiche-
rung eher ausschlussbasiert als kombinationsba-
siert (Flächenkonkurrenzen statt Synergien werden 
betrachtet).

 • Nachnutzungen werden meist über vertragliche 
Vereinbarungen basierend auf dem Freiwilligkeits-
prinzip geregelt. Eine rechtsverbindliche Regelung 
über Plansätze erfolgt bislang eher selten.

Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass durchaus be-
reits Ansätze einer Mehrfachnutzung von Flächen in 
den Regionalplänen bestehen, dieses Prinzip jedoch 
nicht konsequent zu Ende gedacht wird. Überlage-
rungsfähig sind und waren schon immer die multi-
funktional angelegten „Regionalen Grünzüge“. Sie 
erfüllen zeitlich parallel ein Bündel an verschiedenen 
Funktionen, z. B. Förderung der Biodiversität/Lebens-
raum für Flora und Fauna, Schutz des Grundwassers, 
Naherholung oder Klimaanpassung. Allerdings wer-
den die spezifischen Funktionen der einzelnen in ei-
ner Planungsregion ausgewiesenen Grünzüge häu-
fig nicht näher im Regionalplan konkretisiert. Eine 
andere Kategorie, bei der das Prinzip der Multicodie-
rung von flächenbezogenen Sicherungsinstrumen-
ten der Regionalplanung (Vorrang- und Vorbehalts-
gebiete) bereits teilweise Anwendung findet, ist der 
Bereich der Rohstoffsicherung. Zumeist geht es in 
diesem Bereich bislang um Einzelfallregelungen mit 
Vorbildcharakter, die überwiegend auf vertraglichen 

Vereinbarungen basieren. Zeitlich betrachtet handelt 
es sich meist um Nachnutzungskonzepte, somit liegt 
eine lineare zeitliche Abfolge vor, bei der verschiede-
nen Nutzungen aufeinander folgen, beispielsweise 
bei der vorzeitigen Auskiesung von Gewerbeflächen. 
Ein Beispiel für die gleichzeitige Erfüllung verschiede-
ner Funktionen stellt das Projekt „Natur auf Zeit“ dar, 
das bereits in der Abbauphase die Schaffung von Bio-
topstrukturen und Lebensräumen auf wechselnden 
Flächen vorsieht.

Die Ablauffolgen unterschiedlicher Nutzungen sowie 
ggf. andere mögliche Eignungen für VRG sollten zu-
künftig auf regional- und landesplanerischer Ebene 
stärker betrachtet werden. Denkbar wäre beispiels-
weise eine zeitlich gestufte Mehrfachnutzung, wel-
che die Einbindung von Rohstoffabbauflächen in den 
Biotopverbund oder als Erholungsflächen vorgibt. Es 
könnte auch eine Rotation von Gebietskategorien 
nach festgelegten Zeiträumen erfolgen, z. B. in der 
Abfolge: Vorranggebiet (VRG) für die Landwirtschaft 
 VRG für Solarenergienutzung/Photovoltaik (PV 
(Regeneration der Böden)  VRG Landwirtschaft. 
Auch eine zeitgleiche Nutzung als Agri-PV-Fläche mit 
entsprechender rechtlicher Regelung hinterlegt wäre 
grundsätzlich denkbar.

Nachfolgend werden einige Denkanstöße zur Ent-
wicklung von Musterplansätzen zur Multicodierung 
gegeben, sowie Hemmnisse und Fragestellungen in 
diesem Zusammenhang dargelegt:

 • Variante 1: Parallele Nutzung bzw. gleichzeitige Flä-
chenbelegung mit unterschiedlichen kombinierba-
ren Nutzungen (Mustersatzung für Agri-PV Stand-
orte, Erläuterung von Kombinationsmöglichkeiten in 
der Begründung)

 • Variante 2: Festsetzungsvorschlag zu Nachfolgenut-
zungen: „Vorranggebiete zum Abbau oberflächen-
naher Rohstoffe sind nach Abbauende in das Bio-
topverbundsystem zu integrieren. Die Bereiche a, 
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b, c mit artenschutzrechtlicher Relevanz (Extrem-
standorte) sind von einer Wiederaufforstung aus-
geschlossen, um die besonderen Standorteigen-
schaften zu erhalten.“  Idee: Entwicklung ei-
nes Kaskadensystems, ähnlich der Stufenfolge im 
Kreislaufwirtschaftsgesetz. Rangfolge und/oder 
Kombinationsmöglichkeiten verschiedener Nutzun-
gen festlegen z. B. „wenn Zustand xx erreicht ist, 
dann…“; „nach dem Zeitraum x Herstellung/Ent-
wicklung von y…“

 • Variante 3: Rotationsprinzip für ausgewählte Vor-
ranggebiete (VRG) und Vorbehaltsgebiete (VBG) 
Gebiete langfristig gedacht (ca. 10 – 40 Jahre), zwei 
Säulen: 

1. Zeitlich: Nutzungswechsel auf den VRG nach 
festgelegtem Zeitraum

2. Räumlich: Bei Wegfall der Nutzung x auf der 
Vorrangfläche x muss für Nutzung x ein neuer 
Standort gefunden werden, um den bestehen-
den Bedarf weiterhin zu decken. D. h. Rotation 
der Nutzungen untereinander.

Mögliche Hemmnisse einer „vertikalen“  
Flächennutzung:

 • Planungssicherheit insb. bei wirtschaftlichen Nut-
zungen (Rohstoffabbau, Energieerzeugung etc.) 
muss gewährleistet sein. Dafür ist i. d. R. eine Min-
destdauer der Nutzung (10 Jahre +) erforderlich. 

 • Entwicklungsszenarien in verschiedenen Branchen 
(steigende/sinkende Bedarfe z. B. zum Wohnungs-
bau, externe Faktoren) sind zu berücksichtigen 
=  „adaptives Management“ (Wissenschaftlicher 
Beirat der Bundesregierung Globale Umweltfragen, 
2020, S. 262)

 • Regionale Unterschiede, z. B. bzgl. der Landwirt-
schaftsstruktur und Rohstoffverfügbarkeit, müssen 
im Blick behalten werden 

Einige Beispiele für zu lösende rechtliche 
 Hemmnisse sind:

 • Wie kann die Darstellung multicodierter Flächen 
bzw. sich überlagernder Nutzungen im Regional-
plan rechtsicher erfolgen?

 • Häufig werden Ziele der Freiraumplanung wie die 
Biotopverbundflächen nicht im Regionalplan und 
den beiliegenden Strukturkarten selbst dargestellt, 
sondern sind Bestandteil von Fachbeiträgen im 
Landschaftsrahmenplan. Welches Planwerk oder 
welche Maßstabsebene ist hierfür am besten ge-
eignet?

 • Wie detailliert kann/sollte geregelt werden? Was 
kann allgemein geregelt werden und wo bedarf es 
einer Einzelfallbetrachtung mit ggf. spezifischen 
Festsetzungen?

 • Nachnutzungen werden meist erst im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens festgelegt und detaillier-
tere Untersuchungen hierzu durchgeführt sowie 
Konzepte entwickelt. Um eine bestimmte Nachnut-
zung bereits im Regionalplan verbindlich zu regeln 
wäre es erforderlich, diese Untersuchungen bereits 
auf der übergeordneten Planungsebene durchzu-
führen. Das Nachnutzungskonzept bzw. hinrei-
chend detaillierte Unterergebnisse für die jewei-
lige Fläche müssten bereits vor der regionalplane-
rischen Ausweisung als VRG/VBG vorliegen. Die 
Abstimmung und der Einbezug der Fachbehörden 
bei Ansätzen zur multifunktionalen Flächennutzung 
stellen weitere wesentliche Faktoren dar, die bei 
der Umsetzung zu berücksichtigen sind (z. B. bei 
der potenziellen Aufforstung von Rohstoffabbauflä-
chen in Zusammenhang mit dem jeweiligen Forst-
recht).
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Multicodierte Flächennutzung in der Rohstoff
sicherung (Bsp. Kiesgrube Steißlingen)

Das Verhältnis von Naturschutz und Rohstoffabbau 
ist zwiespältig, jedoch stellen Rohstoffabbaustätten 
insofern eine Besonderheit aus naturschutzfachlicher 
Sicht dar, da sie nicht erst nach Ende des Abbaus, 
sondern bereits während der Abbautätigkeit wert-
volle Funktionen als Lebensraum für wildlebende 
Tier- und Pflanzenarten erfüllen können. Zwischen 
1997 und 2013 führte der Biologe Jürgen Trautner in 
zwei Kiesabbauflächen des „Singener Kiesfelds“ im 
Naturraum Hegau am westlichen Bodensee Untersu-
chungen durch. Zielsetzung des Projekts war es, das 
Nebeneinander von laufender Abbautätigkeit und der 
sukzessiven Renaturierung/Rekultivierung von Teil-
bereichen in einem größeren Kiesabbaugebiet zu be-
obachten und unter naturschutzfachlichen Gesichts-
punkten zu dokumentieren. Die Beobachtung der 
Entwicklung von Abbauflächen und wieder aus dem 
Abbau „entlassenen“ Flächen stand dabei im Vorder-
grund (Trautner, 2016, S. 9 ff). Diese Untersuchungen 
bestätigen die hohe Bedeutung, die nicht nur ehema-
lige Abbauflächen für den Biotopverbund haben kön-
nen. Die Beobachtungen in Radolfzell und Steißlin-
gen zeigen auf, dass die Flächen während und auch 
unmittelbar nach Abbauende von hoher artenschutz-
fachlicher Bedeutung sind und es daher Ziel sein 
sollte, diese neu geschaffenen Lebensräume auch 
über das Ende der Rohstoffgewinnung hinaus mög-
lichst lange, zumindest teilweise, als Sonderstand-
orte zu erhalten. Rohstoffabbaugebiete bieten somit 
eine gute Ausgangsbasis für Ansätze einer multico-
dierten, sowohl zeitlich parallelen wie auch zeitlich 
aufeinander folgenden Nutzung.

Bestehende landesplanerische Festlegungen zur 
Flächenvorsorge

Zu den zentralen Planelementen einer raumordneri-
schen Vorsorge für spezifische Raumfunktionen zäh-
len in Bayern gemäß Art. 14 Abs. 2 BayLplG Vor-
rang-, Vorbehalts- und Ausschlussgebiete welche un-
ter dem Begriff „Raumordnungsgebiete” (Scholich, 
2018) zusammengefasst werden können (in anderen 
Bundesländern z.T. auch Eignungsgebiete nach § 7 
Abs. 2 Nr. 3 ROG). Diese unterscheiden sich vor al-
lem hinsichtlich ihrer Bindungswirkung, wobei Vor-
ranggebiete und Eignungs- bzw. Ausschlussgebiete 
den Charakter von Zielen der Raumordnung (mit ent-
sprechend notwendiger vorheriger Abwägung durch 
den Planungsträger) und Vorbehaltsgebiete den Cha-
rakter von Grundsätzen der Raumordnung besitzen. 
Auch bei weitgehend monofunktional begründeten 
Raumordnungsgebieten sind Überlagerungen durch-
aus möglich: etwa, wenn deren Ziele miteinander ver-
einbar sind oder eine vorrangige Nutzung in absehba-
rer Zeit eingestellt wird (Scholich, 2018, S. 2844). 

Aufgrund der kontinuierlichen Flächeninanspruch-
nahme und Landschaftszerschneidung gewinnen 
multifunktionale, freiraumsichernde Planelemente 
wie Regionale Grünzüge an Bedeutung (Weidenba-
cher, 2018, S. 884). Regionale Grünzüge sind multi-
funktional, denn sie schützen den unbebauten Frei-
raum, seine Ökosystemleistungen und Funktionen 
für die Allgemeinheit. Einen Überblick über die viel-
fältigen möglichen Funktionen Regionaler Grünzüge 
bietet folgende Auflistung (Bayerische Staatsregie-
rung, 2020, S. 18, 53, 90, 93) (Weidenbacher, 2018, 
S. 884 – 887).

 • Gliederung von Siedlungsräumen/ Verhinderung 
der ungegliederten Siedlungsentwicklung

 • Verbesserung des Bioklimas und die Sicherung ei-
nes ausreichenden Luftaustausches mit angrenzen-
den Siedlungskomplexen

 • Erholungsvorsorge
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 • Sicherung eines Freiraumnetzes für den Biotopver-
bund

 • Verbindung der freien Landschaft im großräumigen 
Zusammenhang

 • Schutz von Landschaftsfunktionen der Naturgüter 
(Boden, Wasser, Klima, Luft, Fauna und Flora)

 • Sicherung überörtlich raumbedeutsamer klimarele-
vanter Freiflächen 

Da regionale Grünzüge vor allem in Räumen mit ho-
her Bevölkerungsdichte eine besonders hohe Be-
deutung für die räumliche Steuerung der Siedlungs-
entwicklung und die Sicherung des Freiraums ha-
ben, benötigen sie laut (Weidenbacher, 2018) eine 
hohe Bindungswirkung und werden in Regionalplä-
nen meist als Ziele der Raumordnung festgelegt. Sie 
können als erfolgreiche bestehende multifunktionale 
Planungsfestlegungen angesehen werden, erfüllen 
aber meist noch nicht den Charakter der „Multicodie-
rung“, da in der Regel bisher keine vertiefte Betrach-
tung der Synergien und Zielkonflikte verschiedener 
Freiraumfunktionen im Planungsprozess stattfindet. 
Um einen besseren Überblick über die sich überla-
gernden multicodierten Funktionen zu erhalten, wäre 
es von Vorteil, in der Begründung von Regionalplänen 
noch konkreter auf die Einzelfunktionen der jeweili-
gen Grünzüge abzustellen.

ANWENDUNGSBEISPIELE – 
 LANDWIRTSCHAFTLICHE FLÄCHEN 
UND REGIONALE GRÜNZÜGE

Die Planungsregion Bayerischer Untermain liegt im 
Nordwesten Bayerns im Regierungsbezirk Unterfran-
ken und grenzt an die Bundesländer Hessen und Ba-
den-Württemberg. Sie ist Teil der Metropolregion 
Frankfurt Rhein-Main und von ihren rund 370.000 
Einwohnern konzentrieren sich knapp 20 % (rund 
70.000) in der kreisfreien Stadt Aschaffenburg. Mit 
einer Fläche von 1.477 km² ist sie die mit Abstand 
kleinste Planungsregion in Bayern mit einer im baye-
rischen Vergleich hohen Bevölkerungsdichte von 253 
Einwohnern pro km² (IHK Industrie- und Handelskam-
mer Aschaffenburg, 2021, S. 1, 6).

Um die Energiewende und damit das Ziel des neuen 
Klimaschutzgesetzes zur Klimaneutralität bis 2045 zu 
erreichen, ist der weitere Ausbau Erneuerbarer Ener-
gien dringend notwendig. Da die Potenziale von Was-
serkraft und Biomasse begrenzt sind, wird sich der 
weitere Ausbau primär auf Windenergie und Pho-
tovoltaik (PV) konzentrieren müssen. Laut Solarver-
band Bayern e. V. beläuft sich der notwendige Zubau 
auf 53 – 75 GW installierte Photovoltaikleistung, um 
annähernd eine 100 %-Versorgung mit Erneuerba-
ren Energien zu gewährleisten (in Abhängigkeit des 
Windenergiezubaus in Bayern, Energiebedarf errech-
net für das Jahr 2035; (Solarverband Bayern e. V., 
2020)). Um die Energieziele möglichst schnell zu er-
reichen, wird die Geschwindigkeit bei der Installa-
tion von PV-Anlagen auf Dächern nicht ausreichen. 
Es ist daher erforderlich, einen Bedarf von etwa 
30 – 50  GW durch Freiflächen-PV zu decken. Dies 
entspricht rund 1 % der Fläche Bayerns (Solarver-
band Bayern e. V., 2020).  

Auch wenn diese Fläche theoretisch auf 110m-Rand-
streifen an Bundesautobahnen und Schienenwegen 
(bei 100 % Nutzung) realisierbar wäre (Solarverband 
Bayern e. V., 2020), so scheint dies nicht realistisch. 
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Zum einen gehen dabei durch den Klimawandel be-
reits bedrohte, wertvolle landwirtschaftlich genutzte 
Flächen verloren, zum anderen fallen durch diese 
Überlegung standortbedingte Faktoren wie der örtli-
che Strombedarf, die Nähe zu den Stromtrassen, die 
Sonneneinstrahlung und damit die Effizienz der So-
larenergiegewinnung außer Betracht. Auch müssen 
Anforderungen des Naturschutzes stärker beachtet 
werden. Vielmehr ist eine effiziente Flächennutzung 
anzustreben, die durch Kombination von Nutzungen 
und das Erkennen von Synergien möglich wird.     

Freiflächen-PV ist unabdingbar für die Energiewende 
in Bayern. Dennoch besteht die Sorge um neue Flä-
chenkonkurrenzen. Eine Lösung im Bereich der Land-
wirtschaft bietet das Konzept der Agrarphotovoltaik, 
das eine Doppelnutzung ermöglicht. Besonders her-
vorzuheben ist unseres Erachtens das große Poten-
zial der Flächeneffizienz durch Agri-PV. Dadurch wird 
nicht nur ein Beitrag gegen die Verknappung von 
wertvollen Ackerflächen geleistet, auch der Freiraum 
und seine Qualitäten werden gesichert. Bei richtiger 
Anwendung und Planung bietet sie Synergieeffekte 
sowohl für Mensch, Umwelt, Ertrag und Wirtschaft:

 • Gleichzeitige Nutzung von Ackerland und Erzeu-
gung von Solarstrom (Flächeneffizienz) (s. Abbil-
dung 7)  Fruchtbarer Boden als Ressource für die 
Nahrungsmittelproduktion bleibt erhalten

 • Schutz der Ernte vor Hagel, Frost, Dürre  Resili-
enz gegenüber Klimaveränderungen durch den Kli-
mawandel und damit Steigerung des Ernteertrags

 • Verschattung durch PV-Module  Bei einigen 
Pflanzenarten steigert sich der Ernteertrag durch 
die Verschattung, außerdem Reduktion des Bewäs-
serungsbedarfs um bis zu 20 % (Fraunhofer Institut 
für Solare Energiesysteme, 2020, S. 6)

 • Höhere Effizienz der Module durch konvektive Küh-
lung und durch größere Abstände zum Boden und 
zu den benachbarten Modulreihen (je nach Aus-
führung) (Fraunhofer Institut für Solare Energiesys-
teme, 2020, S. 7)

 • Dezentrale Nutzung des Stroms vor Ort für land-
wirtschaftliche Betriebe, E-Mobilität und Anwohner 
(Wärmepumpen, etc.)  Senkung der Stromkosten

 • Neue Einkommensquelle für Landwirte ohne Ver-
lust der Produktivität des Ackerlandes

 • Höhere Resilienz der Landwirte ggü. Schwankun-
gen von Agrarpreisen durch annähernd konstantes 
Einkommen durch Erneuerbare Energien Gesetz 
(EEG)

 • Förderung der ländlichen Entwicklung
 • Vorteile der PV-Konstruktion: langlebig (kein me-
chanischer Verschleiß), kaum Bodenversiegelung, 
schneller vollständiger Rückbau

Technisch und ökonomisch sind die Möglichkeiten 
von Agri-PV bereits ausgereift, wie zahlreiche For-
schungsstudien und Pilotprojekte zeigen. Demnach 
ist die größte Hürde der Umsetzung in Bayern der ak-
tuelle planungsrechtliche Rahmen. In der Gesetzge-
bung ist aktuell noch keine explizite Doppelbelegung 
von Flächen für Landwirtschaft und Photovoltaik 
vorgesehen (Fraunhofer Institut für Solare Energie-
systeme, 2020, S. 7). Stattdessen ist die Möglich-
keit zur Errichtung von gängigen PV-Freiflächenan-
lagen auf landwirtschaftlichen Flächen eher einge-
schränkt. Zwar wurde in der Länderöffnungsklausel 
nach § 37 c Abs. 2 EEG 2021 auch in Bayern die Aus-
schreibung von PV-Freiflächenanlagen auf benachtei-
ligten landwirtschaftlichen Gebieten einbezogen (So-
larverband Bayern e. V., 2020). Jedoch bedarf es bei 
der verstärkten Einführung der Agri-PV eines klaren 
rechtlichen Rahmens inkl. eines neuen Kriterienkata-
logs. In diesem Unterkapitel versuchen wir, mögliche 

Abbildung 7 | Flächennutzungseffizienz bei kombinierter Nutzung durch Agri-PV. (Fraunhofer Institut für Solare Energiesys-
teme, 2020, S. 2014)
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Kriterien für Agri-PV und die Auswirkungen auf den 
Flächenbedarf beispielhaft zu analysieren. Zudem 
stellt sich die Genehmigungssituation für Freiflächen-
PV als nicht förderlich für deren Ausbau dar, da eine 
räumliche Steuerung bisher meist nur über die ge-
meindliche Bauleitplanung erfolgt. Um das Ziel der 
Energiewende aber möglichst schnell zu erreichen, 
bedarf es einer überörtlichen Planung durch Flächen-
ausweisung für Freiflächen-PV bzw. Agri-PV durch 
die Regionalplanung.

Aktuell liegen die Investitionskosten für Agri-PV hö-
her als für gängige Freiflächen-Anlagen (Fraunho-
fer Institut für Solare Energiesysteme, 2020, S. 45). 
Viele rechtliche Änderungen belaufen sich vor al-
lem auf Gesetze und Rechtsverordnungen in Zustän-
digkeit des Bundes. Dennoch kann auch die Bayeri-
sche Staatsregierung durch Förderinstrumente oder 
eine Festlegungsmöglichkeit im LEP zur Ausweisung 
von VRG/VBG für Agri-PV in den Regionalplänen die 
Entwicklung vorantreiben. Ein Hemmnis in der Um-
setzung des Ausbaus Erneuerbarer Energien ist oft 
auch die mangelnde Akzeptanz der Bevölkerung und 
betroffener Anwohner vor Ort. Dies trifft besonders 
auf den Bau von Windkraftanlagen oder Stromleitun-
gen zu. Bei Freiflächen-PV beruht die Kritik vor allem 
auf dem Verlust von Ackerflächen. Auch der Bayeri-
sche Bauernverband fordert: „Oberstes Ziel muss es 
sein, die Wertschöpfung im ländlichen Raum zu hal-
ten und PV-Anlagen zu installieren, die sowohl bei 
Landwirten wie auch bei den Bürgern Akzeptanz fin-
den“ (Bayerischer Bauernverband, 2019). Auch hier 
bietet Agri-PV die Chance, Akzeptanz in der Bevölke-
rung wiederherzustellen bzw. zu steigern: Landwirt-
schaftliche Fläche bleibt erhalten, dezentrale, kleine 
Agri-PV-Flächen in der Hand von Landwirtinnen und 
Landwirten werden ausgebaut und die Wertschöp-
fung kommt vor allem den Ortsansässigen zu Gute. 

1 Aufgrund von unterschiedlichen Datenquellen und Erhebungszeitpunkten sind die Daten in nur 97 % der Fläche deckungsgleich. Die land-
wirtschaftliche Fläche wird dadurch um 3 % verkleinert. 

2 Die Errichtung von Agri-PV Anlagen setzt infrastrukturelle Erschließung (bsp. Anschluss an Stromnetz, Aufständerungen, Wechselrichter) 
voraus. Aus diesem Grund weisen zu kleine Anlagen nur eine geringe Rentabilität auf und werden aus Analyse ausgeschlossen. 

Die Planungsregion Bayerischer Untermain zeichnet 
sich vor allem um den Raum Aschaffenburg und im 
Maintal durch eine hohe Landnutzungskonkurrenz 
aus: Ertragreiche Böden und das milde Klima machen 
den Raum für landwirtschaftliche Nutzung attraktiv. 
Gleichzeitig besteht wegen hoher Sonneneinstrah-
lung und dem Energiebedarf vor Ort eine große Flä-
chennachfrage für den Bau von Freiflächenphotovol-
taikanlagen. Ausweichflächen, z. B. nach Osten, sind 
ohne großflächige Waldrodung nicht möglich und 
nicht förderlich. Das Konzept der Agri-Photovoltaik 
bietet auf diesen Nutzungskonflikt eine Antwort, zen-
trale Fragestellungen sind dabei:

 • Welche Auswirkungen haben unterschiedliche 
Festlegungen für Agri-PV auf den Flächenbedarf in 
der Region? Welche Kriterien über Bodenbeschaf-
fenheit und Standortbedingungen sind sinnvoll, um 
die räumliche Verteilung der Anlagen abzuschät-
zen?

 • Wie wird über die Menge der auszuweisenden Flä-
che für Agri-PV entschieden? 

 • Um eine genaue Übersicht der Potenziale für Agri-
PV in der Region zu erhalten, wird wie folgt vorge-
gangen: 

 • Extraktion der gesamten landwirtschaftlichen Nutz-
fläche der Planungsregion 1 aus dem Amtlichen 
Liegenschaftskatasterinformationssystem

 • Verschneidung mit Bodenschätzungen der Region1 
 • Ausschlussfaktoren für Agri-PV: landesplanerische 
Festlegungen (Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für 
Bodenschätze), naturschutzfachliche Beschränkun-
gen 

 • Ausschluss von landwirtschaftlichen Flächen unter 
0,5 ha2 
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 Agri-PV stellt eine neuartige Nutzung des Raumes 
dar, für welche bislang kaum gesetzliche Rahmen-
bedingungen geschaffen worden sind. Da die Land-
wirtschaft selbst mit vielen Anforderungen des Na-
turschutzes durchaus vereinbar ist, muss die Re-
lation der Agri-PV und des Naturschutzes kritisch 
hinterfragt werden. Dies trifft insbesondere auf Land-
schaftsschutzgebiete zu, weshalb unter anderem ge-
prüft werden soll, wie sich eine Beschränkung der 
Agri-PV aus naturschutzfachlichen Erwägungen aus-
wirken würde. 

Mit den von uns angenommenen Kriterien ergibt sich 
eine potenzielle Eignungsfläche in der Region Baye-
rischer Untermain von ca. 78 % der gesamten land-
wirtschaftlichen Fläche. Werden jedoch Landschafts-
schutzgebiete aus der Nutzung ausgeschlossen, re-
duziert sich das Gebiet auf lediglich 42 %.   

Im Folgenden wird verschiedenen Szenarien der 
Stromversorgung mit Agri-PV nachgegangen: Für die 
Region Bayerischer Untermain wird ab 2030 ein jähr-
licher Strombedarf von 1.880.000 MWh prognosti-
ziert, wobei 509.000 MWh davon durch Photovoltaik 
gedeckt werden sollen (B.A.U.M. Consult GmbH, 

2011). Die aktuelle Stromerzeugung durch PV beläuft 
sich insgesamt auf ca. 144.000 MWh im Jahr 2019 
(Energie-Atlas Bayern, 2021). Daraus resultiert ein 
noch zu deckender Bedarf von 365.000 MWh über 
einen weiteren Ausbau von Photovoltaikanlagen. Aus 
experimentellen Versuchen kann ein Flächenbedarf 
von 714 kWp/ha für Freiflächen-PV Anlagen abgelei-
tet werden (Scharf, Grieb, & Fritz, 2021, S. 31). Unter 
der Annahme, dass eine Photovoltaikanlage in Süd-
deutschland ca. 1100 kWh/kWp Strom im Jahr ge-
neriert, ergibt sich ein Flächenbedarf von 465 ha für 
Freiflächenphotovoltaik, um die Ausbauziele des Kli-
maschutzkonzepts bis 2030 zu erreichen. Unter der 
weiteren Annahme, dass in der Planungsregion Bay-
erischer Untermain kein weiterer Ausbau von Dach-
flächen erfolgt, würde dies ca. 3,2 % der landwirt-
schaftlichen Fläche ohne Landschaftsschutzgebiete 
entsprechen.

Eine Betrachtung der Agri-PV hingegen zeichnet 
ein anderes Bild. Bei einer verbauten Leistung von 
312,5 kWp/ha für Agri-PV Anlagen und einer gleichen 
Stromproduktion pro kWp erhöht sich der Flächenbe-
darf auf 1062 ha (Scharf, Grieb, & Fritz, 2021, S. 31). 
Dies entspricht in etwa 7,2 % der landwirtschaftlichen 

Anteil der Eignungsflächen für Agri-PV
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Abbildung 8 | Eignungsflächen für Agri-PV an gesamter landwirtschaftlicher Fläche. Eigene Darstellung
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Fläche ohne Landschaftsschutzgebiete oder 3,8 % 
der Fläche unter Einbezug von Landschaftsschutzge-
bieten. Auch bei Agri-PV ist eine geringfügige Versie-
gelung der Böden zu erwarten. So reduziert sich in-
dividuell nach Anlagenform die nutzbare Fläche um 
8 – 15 % (Scharf, Grieb, & Fritz, 2021, S. 71). Aus die-
sem Grund lohnt sich durchaus ein genauerer Blick 
auf die Bodenfruchtbarkeit der betroffenen landwirt-
schaftlichen Flächen.    

In Abbildung 9 ist eine Einteilung der Potenzialflä-
chen für Agri-PV der Region Bayerischer Untermain 
nach Fruchtbarkeit dargestellt. In der Planungsre-
gion 1 gilt als Grenze für unfruchtbare Böden eine 
Bodenzahl von 39, wohingegen in der Region Würz-
burg beispielsweise Böden bis 49 noch als unfrucht-
bar gelten (Finanzamt Aschaffenburg). Zur Eintei-
lung der restlichen Klassen wurde ein Verfahren zur 
Schaffung von Klassen gleicher Anzahl an Objekten 
(nach Quantilen) angewendet, die bei landwirtschaft-
lichen Flächen mit Landschaftsschutzgebieten eben-
falls die erste Klasse bei einer Bodenschätzzahl von 
40 abgrenzt. Als fruchtbar wurden somit alle land-
wirtschaftlichen Flächen mit einer Bodenzahl von 40 

bis 52 eingestuft. Als sehr fruchtbare Böden konn-
ten alle mit einer Bodenzahl von über 52 eingeteilt 
werden. Unter der Prämisse, möglichst wenig frucht-
bare Böden zu versiegeln, müssten ca. 37 % der Ka-
tegorie unfruchtbar oder 14 % der Kategorie unfrucht-
bar und fruchtbar mit Agri-PV erschlossen werden. 
Eine andere Argumentationslinie begründet sich ge-
rade aus der Möglichkeit zur Nutzung von Böden 
mit sehr hoher Fruchtbarkeit. Im Gegensatz zu Frei-
flächenphotovoltaik kann ein hoher Anteil der Fläche 
noch agrarisch genutzt werden. Beschränkt sich der 
Ausbau von Freiflächenphotovoltaik nur auf Regionen 
in benachteiligten landwirtschaftlichen Gebieten, so 
könnte die EEG-Förderung mit Agri-PV auf alle land-
wirtschaftlichen Gebiete ausgeweitet werden, ohne 
Gefahr zu laufen, einer ungebremsten Flächenversie-
gelung Vorschub zu leisten. In unserer Betrachtung 
wären bei einer ausschließlichen Nutzung von sehr 
fruchtbaren Böden 15 % der Potenzialfläche nötig, 
um den zuvor beschriebenen Ausbau der erneuerba-
ren Energien in der Planungsregion zu realisieren. 

Bei einer Öffnung der Landschaftsschutzgebiete für 
die Agri-PV würden sich die Potenziale stark erhöhen. 

Potenzialflächen der Agri-PV nach Bodenfruchtbarkeit in ha
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Abbildung 9 | Einteilung der Potenzialflächen für Agri-PV der Region Bayerischer Untermain nach Fruchtbarkeit dargestellt 
in Hektar. Eigene Darstellung
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So wäre für die Deckung des Strombedarfs durch un-
fruchtbare Böden lediglich 13 % und durch unfrucht-
bare und fruchtbare nur noch 6 % der Fläche nötig. 
Nach der zweiten Argumentationslinie der Multifunk-
tionalität würde sich die benötigte Fläche für frucht-
bare Böden auf 10 % verringern. Obwohl grundsätz-
lich der komplette Ausbau der Photovoltaik in Form 
von Agri-PV auch ohne Landschaftsschutzgebiete er-
folgen kann, sollte dennoch über eine Öffnung für 
solche Nutzungsformen nachgedacht werden. Die 
gemeinsame Betrachtung von Bodenfruchtbarkeit 
und Landschaftsschutzgebieten zeigt exemplarisch, 
dass durch eine Betrachtung von weiteren Kriterien 
die verfügbare Fläche für Agri-PV in der Realität noch 
deutlich reduziert wird. Da jüngere Generationen 
den landschaftsbildbezogenen Einfluss erneuerba-
rer Energien weniger negativ wahrnehmen, stellt sich 
besonders in Gebieten mit hohen Nutzungskonflikten 
die Frage nach den zu schützenden Landschaften. 
Zusätzlich ermöglicht eine Ausweitung des erschließ-
baren Potenzials eine Konzentration auf möglichst ef-
fiziente und rentable Standorte. Da die Implikationen 
von Agri-PV-Anlagen stark von Standort, Klima, Anla-
gendesign und Anbaupflanzen abhängig sind, sollte 
immer eine individuelle Betrachtung vor Ort Vorrang 
erhalten.

Das Konzept der Agri-PV bietet viel Potenzial für die 
Zukunft, durch mehr Flächeneffizienz, dezentrale Nut-
zung von Erneuerbarer Energie und eine bessere An-
passung der Agrarproduktion an den Klimawandel. 
Uns ist bewusst, dass es noch weitere Forschung 
benötigt, um Konstruktion und Technik unter Berück-
sichtigung verschiedener Pflanzenarten und dem re-
gionalen Klima in der Praxis zu optimieren. Doch ge-
nau deshalb soll das LEP verstärkt die Weichen für 
neuartige und zukunftsweise Technologien wie diese 
stellen, damit frühzeitig und effizient auf die aktuel-
len raumwirksamen Herausforderungen reagiert wer-
den kann. Unter Betrachtung einer multifunktionalen 
Flächennutzung sollten hier auch Begrenzungen des 
Naturschutzes kritisch diskutiert werden. So könnten 

spezielle Qualitätskriterien erarbeitet werden, un-
ter deren Voraussetzungen Agri-PV-Anlagen auch in 
Landschaftsschutzgebieten zulässig wären. Ob sich 
der Einbezug der Bodenfruchtbarkeit in die fachlichen 
Festlegungen als sinnvoll erweist, ist unter Betrach-
tung der verschiedenen Optima je nach angebauter 
Feldfrucht kritisch zu betrachten und bedarf noch 
weiterer Untersuchungen. Eine Einbindung von wei-
teren Kriterien wie die Entfernung und Kapazität von 
Stromtrassen, die Exposition der Flächen über ein 
3D Modell, oder die Betrachtung von Anbaufrüchten 
könnte zweckdienlich sein, um in Zukunft die Potenzi-
ale der Agri-PV noch genauer abzuschätzen. 

Regionale Grünzüge

Landschaftliche Freiräume werden mit ihrer bioklima-
tischen Ausgleichsfunktion aufgrund des Klimawan-
dels, des zunehmenden Biodiversitätsverlusts und 
des steigenden Drucks auf die Landschaft als Erho-
lungsraum zukünftig immer wichtiger werden. Das 
Instrument der regionalen Grünzüge dient der Siche-
rung und Vernetzung von Freiräumen, insbesondere 
vor dem Hintergrund des Siedlungsdrucks in Verdich-
tungsräumen (Weidenbacher, 2018, S. 884).

In dieser Fallstudie stellen sich folgende Leitfragen: 

 • Welche Eigenschaften (v. a. bzgl. der Landnutzung) 
weisen die bestehenden Regionalen Grünzüge auf? 
Welche Freiraumfunktionen werden durch Regio-
nale Grünzüge raumplanerisch gesichert? 

 • Inwieweit werden die Freiraumfunktionen Regiona-
ler Grünzüge durch externe Einflussfaktoren (z. B. 
Lärmbelastung) eingeschränkt?

 • Inwieweit tragen Regionale Grünzüge zu gesunden 
Lebens- und Arbeitsbedingungen durch eine Siche-
rung von Freiflächen zur siedlungsnahen Erholung 
bei?
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Methodik

 • Bestimmung der Flächenanteile an den regiona-
len Grünzügen der Planungsregion 1 bezüglich 
Landnutzungsarten (nach ALKIS TN3), verschiede-
ner Schutzgebietskategorien des Naturschutzes4, 
Waldfunktionen5 (lauf Waldfunktionsplan ) und der 
LDEN Lärmbelastung an Hauptverkehrsstraßen6 

 • Erreichbarkeitsanalyse: Bestimmung der Anzahl der 
Einwohner (nach Zensus 2011 7) für welche Freiflä-
chen mit der Möglichkeit zur siedlungsnahen, na-
turbezogenen Erholungsnutzung oder Erholungs-
wälder innerhalb Regionaler Grünzügen fußläufig 
erreichbar sind

 • ·Die Visualisierung erfolgt durch: Diagramme und 
kartographische Darstellungen mit Fokus auf die 
Kreisfreie Stadt Aschaffenburg und deren direktes 
Umfeld

3 Geodaten: Bayerische Vermessungsverwaltung, siehe:https://www.ldbv.bayern.de/produkte/kataster/tat_nutzung.html
4 Geodaten: Bayerisches Landesamt für Umwelt, siehe https://www.lfu.bayern.de/umweltdaten/geodatendienste/index.htm
5 Geodaten: Bayerische Forstverwaltung, siehe https://www.stmelf.bayern.de/wald/waldfunktionen/waldfunktionsplanung/index.php
6 Geodaten: Bayerisches Landesamt für Umwelt, siehe https://www.lfu.bayern.de/umweltdaten/geodatendienste/index.htm
7 Statistische Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2020): Ergebnisse des Zensus 2011 zum Download – erweitert, siehe 

https://www.zensus2011.de/DE/Home/Aktuelles/DemografischeGrunddaten.html?nn=559100 (12.11.2021)

Ergebnisse

Flächenanteile     
In der folgenden Karte (s. Abbildung 10) sind ex-
emplarisch die Landnutzungsarten innerhalb der 
vier Grünzüge im Umfeld Aschaffenburgs (Gz1 bis 
Gz4) aufgezeigt. Insgesamt erfüllen die Regionalen 
Grünzüge in der Region 1 viele verschiedene Frei-
raumfunktionen. Sie enthalten 18 verschiedene Flä-
chennutzungsarten, wie die geodatenbasierte Aus-
wertung zeigt. Diese reichen von Freiraum- und Erho-
lungsfunktionen wie Wald oder Sport-, Freizeit- und 
Erholungsflächen bis hin zu Landwirtschaftsflächen 
sowie Industrie- und Gewerbeflächen mit einem ge-
ringen Anteil.

Die Landnutzungsarten mit den größten Flächenan-
teilen stellen hierbei Landwirtschaft (ca. 40 %), Wald 
(ca. 18,5 %) sowie Sport-, Freizeit- und Erholungsflä-
chen (ca. 10 %) dar (siehe folgende Grafik). Von den 

Abbildung 10 | Flächennutzung in den Regionalen Grünzügen im Umfeld der Stadt Aschaffenburg. Eigene Darstellung
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Regionaler Grünzüge  
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Entwurf und Kartographie: C. Meyer, S. Köstler | Datengrundlagen: Regierung von Unterfranken 2021; Bayerische Vermessungsverwaltung 2021; Maxar/Microsoft/Esri/
HERE/Garnin/ICP (Basemap)
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Schutzgebieten haben Naturparke mit Abstand den 
höchsten Flächenanteil (ca. 52 %) an den Regionalen 
Grünzügen. Danach folgen die Schutzgebietskatego-
rien Landschaftsschutzgebiet (ca. 22 %) und Trink-
wasserschutzgebiet (ca. 16 %). An den Waldfunktio-
nen verzeichnet den höchsten Flächenanteil mit ca. 
14 % der Erholungswald und mit ca. 10 % der Regio-
nale Klimaschutzwald. Alle anderen Waldfunktionen 
laut Waldfunktionsplan haben einen Anteil von unter 
5 % an der Fläche der Regionalen Grünzüge in der 
Region 1. Da Regionale Grünzüge – explizit genannt 
etwa in der Begründung zum Grünzug 3 westlich von 
Aschaffenburg – auch der stillen Erholung dienen sol-
len (RP Bayerischer Untermain 2020: 100), wurde im 
Rahmen der Fallstudie bestimmt, wie hoch der Anteil 
durch Straßenlärm belasteter Flächen an den Regio-
nalen Grünzügen ist. Insgesamt sind über 30 % der 
Grünzugsflächen mit über 55 dB(A) (nach LDEN) ge-
mäß Definition der EG Umgebungslärmrichtlinie lärm-
belastet.

Erreichbarkeit und Naherholung     
Die Erreichbarkeitsanalyse, visualisiert durch die fol-
gende Grafik, stellt dar, für wie viele Menschen Frei-
flächen mit der Möglichkeit zu siedlungsnahen, natur-
bezogenen Erholungsnutzung oder Erholungswälder 
innerhalb Regionaler Grünzüge fußläufig erreich-
bar sind. Die GIS-Analyse zeigt, dass durch Regio-
nale Grünzüge gesicherte Freiflächen in der Region 
1 (Bayerischer Untermain) für ca. 118.600 Menschen 
fußläufig (max. 15 min Gehzeit ab Wohnort) erreich-
bar sind. Insgesamt sind durch Regionale Grünzüge 
gesicherte Freiflächen in der Region 1 (Bayerischer 
Untermain) für ca. 118.600 Menschen und Erholungs-
wälder, die nur ca. 15 % der Fläche Regionaler Grün-
züge ausmachen, von ca. 45.800 Menschen fußläu-
fig (max. 15 min Gehzeit ab Wohnort) erreichbar. Die 
nachfolgende Karte zeigt die Erreichbarkeitsverhält-
nisse für Freiflächen innerhalb Regionaler Grünzüge 
am Beispiel des Großraums Aschaffenburg auf. Die 
in abgestuften Farbtönen dargestellten Isochronen 
(unter 5 min, 5 bis 10 min, 10 bis 15 min) erstrecken 
sich über einen Großteil des bebauten Stadtgebiets. 
Besonders die westlich und östlich des zentralen 
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Abbildung 11 | Flächenanteile (%) an den Regionalen Grünzügen (Region 1 – Bayerischer Untermain). Eigene Darstellung
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Stadtbereichs gelegenen großflächigen Regionalen 
Grünzüge beinhalten somit Freiflächen, welche eine 
fußläufig erreichbare Naherholungsperspektive für 
weite Teile Aschaffenburgs sichern.

Laut Weidenbacher (Grünzug, 2018) werden Frei-
räume mit ihrer Ausgleichsfunktion vor allem in dicht 
besiedelten Räumen zukünftig immer wichtiger. 
Gründe dafür sind: Klimawandel, zunehmender Ver-
lust der Biodiversität, steigender Druck auf die Land-
schaft als Erholungsraum und weitere Flächeninan-
spruchnahme.    

Die im letzten Kapitel beschriebenen Ergebnisse die-
ser Fallstudie stützen diese Einschätzung. Denn Re-
gionale Grünzüge erfüllen nicht nur in der Theorie, 
sondern auch in der Praxis viele verschiedene Funk-
tionen, die für Umwelt und Mensch von großem 
Nutzen sind. Zum einen dienen sie der Vernetzung 

verschiedener Freiraumflächen und Lebensräume, 
zum anderen schützen sie auch vor Zersiedelung und 
Landschaftszerschneidung. Außerdem sind die Regi-
onalen Grünzüge von einer Vielzahl an Menschen für 
die naturbezogene Erholungsnutzung fußläufig in kur-
zer Zeit erreichbar, was ihre hohe Bedeutung für die 
Naherholung, besonders in Verdichtungsräumen, her-
vorhebt. Damit die Multifunktionalität der Regionalen 
Grünzüge sowohl von der Öffentlichkeit als auch von 
lokalen Entscheidungsträgern wahrgenommen wird, 
müssen ihre vielfältigen Qualitäten durch Veranstal-
tungen und Informationsmaterial verstärkt betont 
werden. Trotzdem sind Regionale Grünzüge auch Be-
einträchtigungen ausgesetzt. Besonders hoch sind 
mit 30 % die durch Straßenlärm belasteten Flächen 
innerhalb der Regionalen Grünzüge der Region 1, die 
eigentlich auch die Funktion der „stillen Erholung“ er-
füllen sollten. 

Abbildung 12 | Fußläufige Erreichbarkeit für Freiflächen innerhalb Regionaler Grünzüge im Umfeld der Stadt Aschaffenburg. 
Eigene Darstellung
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Entwurf und Kartographie: C. Meyer, S. Köstler
Datengrundlagen: Regierung von Unterfranken  
2021; Bayerische Vermessungsverwaltung 2021; 
Maxar/Microsoft/Esri/HERE/Garnin/ICP (Basemap)
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Ein informelles Instrument, das zur Förderung, Ent-
wicklung und Aufwertung „stadtregionaler Frei-
räume“ (Gailing, 2005, S. 86), also auch Regionaler 
Grünzüge eingesetzt werden kann, ist das in anderen 
Bundesländern (vgl. z. B. Regionalpark Rhein-Main) 
praktizierte Konzept „Regionalpark“. Dieser kann als 
Entwicklungsinstrument beschrieben werden, das 
mithilfe eines Leitprojekts und einiger Einzelprojekte 
die multifunktionale Freiraumentwicklung durch Auf-
wertung des Freiraums fördert und damit zu dessen 
Sicherung beiträgt. Es sollen sog. „nicht freiraumzeh-
rende“ Nutzungsformen wie z. B. Landwirtschaft und 
Erholung kombiniert werden. Der Umsetzungspro-
zess soll dialog- und konsensorientiert sein und da-
mit nicht nur der besseren Kooperation zwischen re-
gionalen Akteuren und Bürgerschaft dienen, sondern 
auch zur Stärkung des Regionalbewusstseins beitra-
gen (Gailing, 2005, S. 86 f).

Die Chancen der Aufwertung Regionaler Grünzüge 
sind sowohl im Bereich der Ausweitung des Multi-
codierungsansatzes, den die Grünzüge bereits bein-
halten, als auch in einer Steigerung der Akzeptanz 
für die Freiraumsicherung bei regionalen Akteuren 
und der Bevölkerung zu verorten. Im Raum Aschaf-
fenburg, der eine hohe Bevölkerungsdichte aufweist, 
werden die Regionalen Grünzüge oftmals als Ent-
wicklungshemmnisse für die Stadt- und Siedlungs-
entwicklung in den Kommunen gesehen. Bei mittel- 
bis langfristig immer weiter steigenden Nutzungskon-
kurrenzen besteht, bei fehlender Wertschätzung für 
Freiräume in Regionalen Grünzügen und ihre vielfäl-
tigen, sich überlagernden Qualitäten, das Risiko der 
Aufweichung oder des flächenmäßigen Rückgangs 
dieses Instruments. Das zeigt auf, dass der Nutzen 
Regionaler Grünzüge kommuniziert werden sollte, 

8 Dabei wurden die durch das LfU als Geodaten zur Verfügung gestellten Ergebnisse der Biotopkartierung (Flachland + Stadt) durch das 
ArcGIS Pro Tool „Aggregate Polygons“ verarbeitet. In diesem Fall wurden Biotopflächen zusammengefasst und wiedergegeben, wenn 
diese jeweils maximal 20 Meter voneinander entfernt sind und die resultierende Verbundfläche mindestens 10 ha groß ist (also eine für 
die Regionalplanung relevante Größenordnung aufweist). Als trennende Elemente wurden die Bundesautobahnen und Bundesstraßen 
(Datenquelle: BAYSIS) herangezogen. Das Ergebnis stellte keine funktionale (unter Berücksichtigung spezifischer Arten und Habitatty-
pen), sondern eine rein räumliche Modellierung dar.

um die Wertschätzung der örtlichen Entscheidungs-
träger sowie der lokalen Bevölkerung für die frei-
raumsichernde Funktion der Regionalen Grünzüge 
zu verbessern. Denn nur wenn die lokalen Akteure 
hinter der Freihaltung der Grünzüge stehen, können 
sie auch mittel- und langfristig den vorhandenen Nut-
zungskonkurrenzen standhalten. 

Regionale Grünzüge als wirkungsvolles Instrument 
der Raumplanung sollten nicht nur weiterhin gesi-
chert, sondern möglichst um weitere Flächen erwei-
tert werden. Deshalb werden als Diskussionsimpuls 
für die Planungsregion 1 Prioritätsgebiete identifi-
ziert, die wichtige Funktionen eines Regionalen Grün-
zugs erfüllen und deshalb besonders für die regional-
planerische Freiraumsicherung geeignet sind.

Diese Prioritätsgebiete orientieren sich an der Defi-
nition für Regionale Grünzüge aus dem LEP (Baye-
rische Staatsregierung, 2020, S. 90): „In den Regi-
onalplänen sind regionale Grünzüge zur Gliederung 
der Siedlungsräume, zur Verbesserung des Bioklimas 
oder zur Erholungsvorsorge festzulegen.“ In den Pri-
oritätsgebieten wurden Flächen des Erholungswalds, 
des regionalen Klimaschutzwalds und des Schutz-
walds für Immissionen, Lärm und lokales Klima so-
wie eine Modellierung des Biotopverbunds8 in der 
Region 1 einbezogen. Als Ausschlusskriterien wur-
den lärmbelastete Gebiete (> 55dB LDEN) und bereits 
bestehende Grünzüge gewertet, welche folglich von 
der Flächenkulisse abgezogen wurden. Die potenziel-
len Erweiterungsflächen sind in nachfolgender Karte 
visualisiert. Da Regionale Grünzüge besonders die 
Siedlungsentwicklung in dicht besiedelten Gebieten 
steuern sollen, werden Prioritätsgebiete in Verdich-
tungsräumen in der nachfolgenden Karte durch eine 
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lilafarbene Schattierung dargestellt. Insbesondere 
sollten außerdem jene Bereiche in Betracht gezogen 
werden, für welche sich durch Verbindung von Prio-
ritätsgebieten großräumige Korridore im Sinne eines 
„Freiraumverbundsystems“ (vgl. Art. 6 Abs. 2 Nr. 3 
S. 3 BayLplG) sichern lassen könnten. Neben den 
hier größtenteils durch Waldfunktionen begründeten 
Prioritätsgebieten sollten perspektivisch beispiels-
weise auch, abhängig von der Verfügbarkeit belastba-
rer Daten, wertvolle landwirtschaftliche Flächen oder 

regionalklimatisch relevante Kalt-/Frischluftschneisen 
bzw. -entstehungsgebiete in die Weiterentwicklung 
einbezogen werden. Ein Regionales Entwicklungs-
konzept könnte als Grundlage für die Erweiterung des 
Freiraumverbundsystems durch Regionale Grünzüge 
erstellt werden.    

Abbildung 13 | Prioritätsgebiete für die Weiterentwicklung des Systems Regionaler Grünzüge in der Region 1 (Bayerischer 
Untermain). Eigene Darstellung
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Entwurf und Kartographie: C. Meyer, S. 
Köstler
Datengrundlagen: Regierung von Unter-
franken 2021; Bayerische Vermessungs-
verwaltung 2021; Maxar/Microsoft/Esri/
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IMPULSE ZUR (NEU-)KOMBINATION UND 
WEITERENTWICKLUNG

Wir sehen verschiedene Anknüpfungspunkte, um 
das aus der städtischen Freiraumplanung bekannte 
Konzept der Multicodierung stärker im System der 
bayerischen Landes- und Regionalplanung bzw. -ent-
wicklung zu integrieren. 

Umsetzung der Multicodierung

 • Flächenkonkurrenz und Ausschlussprinzip: beste-
hende Planungsparadigmen aufbrechen und Pla-
nung verstärkt integriert denken.

 • Multicodierung als Planungsprinzip anerkennen und 
aktiver umsetzen: Multicodierung zielt bewusst auf 
die Bedürfnisse und Interessenslagen von gesell-
schaftlichen Akteuren ab. In Förderprogrammen 
kann dieser Ansatz stärker verankert und belohnt 
werden. Auch die Implementierung von Modellpro-
jekten zur multicodierten Flächennutzung als regio-
nale „Reallabore“ oder einen finanziellen Ausgleich 
für freiraumsichernde Ausweisung in Regionalplä-
nen sollten umgesetzt werden.

 • Differenziertere Kombinationsmöglichkeiten: Ne-
ben einzelnen multicodierten Elementen sind die 
meisten Bausteine (in der Regel Raumordnungsge-
biete) des landes- und regionalplanerischen Instru-
mentariums bislang noch als zu „starr” und mono-
funktional ausgerichtet anzusehen. Es sollten Lö-
sungen gefunden werden, wie beispielsweise in 
sich überlappenden Raumordnungsgebieten mit 
hoher Nutzungskonkurrenz flexiblere Planungsfest-
legungen getroffen werden können.

 • Überarbeitung des BayLplG: Kritische Überprüfung 
des „Doppelsicherungsverbots“ in Art. 19 Abs. 2 
Nr. 4 sowie Art. 21 Abs. 2 Nr. 3 BayLplG. 

Regionalplanung stärken

 • Diskussion über die Schaffung von Regionalparla-
menten anregen, um den Regionsgedanken zu stär-
ken: Abwägung zwischen kommunaler Planungsho-
heit und dem Mehrwert eines verstärkten regiona-
len Denkens. 

 • Änderung der Maßstabsebene für die bayeri-
schen Regionalpläne (zum Beispiel 1:50.000 statt 
1:100.000): Damit könnten konkretere Festsetzun-
gen getroffen und adäquat visualisiert beziehungs-
weise kommuniziert werden.

Freiraumschutz weiterentwickeln

 • Stärkung der Landschaftsplanung und ihrer Instru-
mente auf allen räumlichen Planungsebenen. 

 • Konkretisierung und Verschärfung der landschafts-
planerischen Zielvorgaben, um den Freiraumschutz 
zu stärken. 

 • Bewusstseinsbildung für die Wertigkeiten verschie-
dener Freiraumfunktionen und Stärkung der Ak-
zeptanz: Erarbeitung regionaler Leitbilder zur Sied-
lungs- und Freiraumentwicklung in einem breiten 
Kommunikations- und Beteiligungsprozess. 

 • Einbezug des Ökosystemleistungsansatzes in die 
Landesplanung: Dies könnte dazu beitragen, den 
subjektiven Wert von Grün- und Freiflächen für das 
menschliche Wohlergehen stärker ins Bewusstsein 
zu bringen
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bestehende Infrastrukturen nutzen, gezielt in die Pla-
nungen aufnehmen zu können. Außerdem kann so 
die Intermodalität bedarfsgerecht gesteuert und ge-
fördert werden: Je nach Wegezweck, Tageszeit, 
Wetterlage und anderen Faktoren wählen Nutzerin-
nen und Nutzer ihre Verkehrsmittel zunehmend fle-
xibel, was möglichst alltagstauglich organisiert sein 
sollte – insbesondere für Menschen, die bisher we-
nig Erfahrung mit modernen Mobilitätsformen haben.

VOM VERKEHR ZUR MOBILITÄT 

Das LEP betrachtet Mobilität aus der Infrastruktur-
perspektive. Es sollte verstärkt auf Lösungsansätze 
abstellen, die die Nutzerperspektive und Intermodali-
tät in den Fokus rücken, um Verkehrsverhalten nach-
haltig beeinflussen zu können. Für die künftigen Fort-
schreibungen sollte als Grundlage ein zweistufiger 
Prozess vorgeschaltet werden, der eine Begleitung 
durch eine Online-Plattform sowie einen Bürgerrat 
vorsieht. Dieser könnte durch ein Begleitgremium 
aus Fachleuten unterstützt werden. 

Derzeit konzentriert sich das LEP beim Thema Mobi-
lität stark auf die notwendige Infrastruktur. Dies zeigt 
sich bereits an der Gliederung des LEP, dessen ein-
zelne Abschnitte die Thematik nach Verkehrsarten 
getrennt und damit nach unterschiedlichen „Infra-
struktur-Kategorien“ abarbeiten. Damit wird der Be-
griff des „Verkehrs“ im LEP deutlicher sichtbar als 
der Begriff der „Mobilität“. 

Neue, moderne Mobilitätsformen (wie zum Beispiel 
Bike- und Car-Sharing, Mobilitäts-Apps) sind nicht 
zwingend von der Errichtung neuer Infrastruktur ab-
hängig. Häufig kann eine bestehende Infrastruktur 
umgenutzt werden, um eine innovative Mobilitäts-
form anbieten zu können. Diese neuen Mobilitätsfor-
men sowie ein umweltbewusstes Verkehrsverhalten 
können einen wichtigen Beitrag zur Verkehrswende 
leisten, die wiederum essenzieller Bestandteil eines 
wirksamen Klimaschutzes ist. 

Der Fokus des LEP sollte neben der Angebotspers-
pektive auch die Nachfrageperspektive noch stärker 
als bisher berücksichtigen. Die Bedürfnisse und An-
sprüche der Nutzerinnen und Nutzer sollten ergän-
zend zur vorrangigen Betrachtung der Infrastruktur 
in das LEP aufgenommen werden. Dies ist sinnvoll, 
um moderne Mobilitätsangebote, die nicht zwingend 
einen Ausbau von Infrastruktur benötigen, sondern 

THEMENFELD 3: NACHHALTIGE MOBILITÄT
Young Planners: Tim Aßheim, Elias Pfeiffer, Maria Herzog, Matthias Hausmann, Philipp Seitz
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BETEILIGUNG IM LEP STÄRKEN

Bislang dient das LEP vor allem auf fachlicher und po-
litischer Ebene dazu, die Grundzüge der räumlichen 
Entwicklung Bayerns festzulegen und raumbedeut-
same Festlegungen zu treffen (BayLplG Art. 19). Na-
türlich wird diese Funktion weiterhin den zentralen In-
halt des LEP darstellen. Gleichwohl bietet insbeson-
dere das Themenfeld Mobilität die Chance, dass die 
Integration der Sichtweise der Bürgerinnen und Bür-
ger nicht nur inhaltlich die aktuelle Debatte um Mo-
bilitätsbedürfnisse ergänzen kann, sondern auch das 
LEP besser in der Gesellschaft verankert. Die bishe-
rigen Festlegungen zur Öffentlichkeitsbeteiligung, 
siehe BayLplG Art. 16 Abs. 2, ermöglichen eine Stel-
lungnahme erst zum bereits abgestimmten Entwurf 
und bieten daher keine Gelegenheit, sich frühzeitig in 
den Prozess einzubringen. Da alle Menschen im Frei-
staat täglich bewusste oder unbewusste Entschei-
dungen zum eigenen Mobilitätsverhalten treffen, ist 
davon auszugehen, dass sich die meisten Personen 
zu diesem Thema äußern können.

Grundlegendes Ziel des vorgeschlagenen Beteili-
gungsprozesses ist es, einen inhaltlichen Mehrwert 
für die Fortschreibung des LEP zu generieren und 
gleichzeitig die bestehenden Beteiligungsmöglichkei-
ten auszubauen. Der im Folgenden skizzierte Partizi-
pationsprozess erhebt dabei den Anspruch, auch auf 
andere Themenfelder des LEP oder Fragestellungen 
der Landes- und Regionalentwicklung übertragbar zu 
sein. Aufgrund des langen Vorlaufs einer (Teil-)Fort-
schreibung ist bei diesem Prozess eine rechtzeitige 
Durchführung unabdingbar, um die Ergebnisse in der 
inhaltlichen Konkretisierung der LEP-Fortschreibun-
gen berücksichtigen zu können.  

In der ersten Stufe der Beteiligung soll ein möglichst 
breites Stimmungsbild aus der Gesellschaft einge-
holt werden, welches über bekannte Befragungen 
zum Mobilitätsverhalten hinausgeht. Somit muss die 
Methodik niederschwellig und offen angelegt wer-
den, indem klare, leicht verständliche Fragen formu-
liert werden. 

1. Stufe: 
Onlinebeteiligung

2. Stufe: 
Bürgerrat

Konzept Durchführung Auswertung

Konzept Durchführung Auswertung

Ergebnis in LEP-Teilfortschreibung

Ergebnis als inhaltliche Grundlage

Abbildung 14 | Zweistufiger Beteiligungsprozess als stärkende Maßnahme 
der Perspektivenintegration. Eigene Darstellung
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Dieses Format soll auf einer Onlineplattform mit ei-
nem möglichst benutzerfreundlichen Zugang bayern-
weit eine hohe Teilnahme erreichen. Moderne Beteili-
gungstools, die interaktive Kommunikation unter den 
Beteiligten ermöglichen, können ergänzend einge-
setzt werden (siehe „Modelle aus der Praxis“). 

Gegebenenfalls ist es sinnvoll, zusätzlich in ausge-
wählten Gemeinden mit Marktständen vor Ort auch 
den persönlichen Austausch mit Bürgerinnen und 
Bürgern zu suchen. Leitfragen für diese erste Stufe 
können zum Beispiel sein: 

 • Wie zufrieden sind Sie derzeit mit Ihrer Mobilität 
und den Angeboten und Möglichkeiten, die Ihnen 
hierfür zur Verfügung stehen?

 • Welche Mobilitätsform nutzen Sie derzeit bezie-
hungsweise möchten Sie künftig nutzen, um ihre 
Ziele zu erreichen? Um welche Ziele handelt es 
sich? 

 • Was ist Ihre Vision für die Mobilität 2030 in Bay-
ern?

Grundsätzlich sollen sowohl erste Tendenzen für die 
Weiterentwicklung des LEP als auch Schwerpunkte 
für die zweite Beteiligungsstufe mit ausgewählten 
Bürgerinnen und Bürgern identifiziert werden, die an-
schließend ergebnisoffen vertieft und für eine Inte-
gration in die LEP-Fortschreibung aufbereitet wer-
den. Diese erste Stufe ist dabei inhaltlich sowie or-
ganisatorisch mit der zweiten Stufe verzahnt, indem 
sie bei Bedarf dazu verwendet werden kann, enga-
gierte Interessenten als Bürgerrätinnen und -räte für 
die zweite Stufe anzuwerben. Sie fördert die Teilhabe 
an demokratischen Prozessen sowie das Verständ-
nis für die Auswirkungen des LEP auf den Alltag. 
Während die erste Stufe vorrangig eine hohe Beteili-
gungsquote schaffen und einen Überblick über mög-
lichst viele Mobilitätsbedürfnisse erheben möchte, 
soll die zweite Stufe dazu dienen, einen tiefgehenden 

inhaltlichen Mehrwert für das Themenfeld Verkehr im 
LEP zu generieren und die Belange der Menschen er-
gebnisoffen zu berücksichtigen. 

Mithilfe einer Stichprobe aus dem Melderegister wer-
den mehrere hundert Personen angeschrieben und 
zur Teilnahme am Bürgerrat eingeladen. Dabei ist da-
rauf zu achten, Alter, Geschlecht, berufliche Tätigkeit 
und sozioökonomische Haushaltssituationen mög-
lichst vieler abzudecken. Eine Beschränkung auf be-
stimmte Teilregionen Bayerns kann sinnvoll sein, um 
durch kurze Wege und einen räumlichen Bezug die 
Motivation zur Teilnahme zu steigern. In einer Wo-
chenendveranstaltung werden mithilfe einer exter-
nen Moderation die Leitfragen aus der ersten Stufe 
und deren Ergebnisse, die zwischenzeitlich ausge-
wertet und aufbereitet wurden, diskutiert. Ziel ist es, 
am Ende konkrete Verbesserungsvorschläge und An-
regungen in den LEP-Fortschreibungsprozess ein-
zubringen. Das Themenfeld Verkehr eignet sich vor 
dem Hintergrund der Debatte um Klimaschutz beson-
ders, da alle Bürgerinnen und Bürger Bayerns täglich 
Entscheidungen hinsichtlich ihres Mobilitätsverhal-
tens treffen und somit unmittelbar und direkt betrof-
fen sind. Zudem ist aufgrund der aktuellen Debat-
ten um Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Emissions-
einsparung im Verkehr ein besonderes Interesse und 
eine hohe Motivation der Beteiligten zu erwarten. 
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Modelle aus der Praxis

Im Folgenden werden bereits erprobte Beteiligungs-
verfahren aus Deutschland und Österreich, an denen 
sich das vorgeschlagene Partizipationsmodell orien-
tieren soll, vorgestellt. Aus diesen sollen einzelne 
Bausteine für das Beteiligungsverfahren zu Mobilität 
im LEP übernommen werden beziehungsweise sol-
len sie dazu dienen, die bereits erprobte Methodik 
entsprechend der oben skizzierten Aufgabenstellung 
weiterzuentwickeln. 

Leitbildprozess in Lörrach (Baden-Württemberg)

Beim Leitbildprozess in Lörrach konnten Bürgerin-
nen und Bürger in einer Online-Werkstatt Ideen und 
Zielvorschläge bewerten und damit priorisieren. Die 
Stadtverwaltung hat ein verbindliches Partizipations-
konzept mit einem Vier-Phasen-Modell entwickelt. 
Die Aufgabenstellung für die Planung wurde gemein-
sam erarbeitet. In geeigneten Beteiligungsformaten 
wurden Kriterien für einen Aufgabenkatalog erstellt 
und konkrete Anregungen eingeholt. Zunächst wurde 
ein „Zielbild“ mit übergeordneten Zielsetzungen und 
Handlungsfeldern erstellt (hierfür wurden 100 Bür-
gerinnen und Bürger zufällig ausgewählt, um einen 
Querschnitt der Bevölkerung abzubilden). Anschlie-
ßend folgte ein crossmedialer Beteiligungsprozess. 
Die Seite https://zusammen.loerrach.de/loerrach/de/
home wurde zur zentralen Informations- und Doku-
mentationsplattform.

Digitale Partizipationsplattform  
„Vorarlberg mitdenken”

Das österreichische Bundesland Vorarlberg (knapp 
400.000 Einwohnerinnen und Einwohner) setzt auf 
eine crossmediale Form der Partizipation, die sich in 
Offline- und Online-Beteiligung unterteilen lässt. Die 
Vorgehensweise bei der Erstellung des Vorarlberger 
Mobilitätskonzeptes lässt sich hierbei in verschie-
dene aufeinanderfolgende Arbeitsphasen einteilen, 

die zu einer möglichst breiten Beteiligungsmöglich-
keit führen und größtmögliche Transparenz und Teil-
habe gewährleisten sollen.

Eine digitale Online-Beteiligungs-Plattform, welche 
unter vorarlberg.mitdenken.online abrufbar ist, ge-
währleistet bis heute eine unkomplizierte digitale Par-
tizipation der Bürgerinnen und Bürger und gleichzei-
tig einen hieraus entstehenden Informationsfluss und 
Kontakt zwischen den Teilnehmenden sowie der Ver-
waltung und den Gemeinden. Bürgerinnen und Bür-
ger haben die Möglichkeit, ihre Meinungen und Ideen 
zu örtlichen und überörtlichen Themenkomplexen 
einzubringen, beispielsweise zum Straßen- und We-
gekonzept in Koblach oder zum landesweiten Bürger-
ratsprozess hinsichtlich des Mobilitätskonzeptes für 
Vorarlberg. Die digitale Plattform dient hierbei auch 
gezielt als Ergänzung zu den in Präsenz durchgeführ-
ten Veranstaltungen, wie beispielsweise einem Bür-
gercafé. 

Über die digitale Plattform geben die Teilnehmenden 
Ratschläge und Beiträge zu gezielten Fragestellun-
gen ab, wobei Kernaussagen der Antworten hervor-
gehoben und anschließend sachgerecht zusammen-
geführt werden. Aus den gewonnenen Erkenntnissen 
resultiert eine noch umfassendere Entscheidungs-
grundlage. Zielsetzung ist es, auf Grundlage der Er-
kenntnisse bessere Entscheidungen zu treffen. Her-
vorzuheben ist, dass die Teilnehmenden während 
des gesamten Prozesses über Erkenntnisse und Ent-
scheidungen auf dem Laufenden gehalten werden, 
sodass eine umfassende Information und gleichzeitig 
Transparenz über den weiteren Entscheidungsweg 
gewährleistet wird. Die zusammengeführten Ergeb-
nisse betrachten Fachleute der Resonanzgruppe und 
übergeben der Landesregierung einen umfassenden 
Bericht. 
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Bürgerrat zum Vorarlberger Mobilitätskonzept

Bürgerräte sind unter anderem in Vorarlberg ein Ins-
trument der partizipativen Demokratie. Der im Juni 
2018 von der Vorarlberger Landesregierung initiierte 
landesweite Bürgerrat zum „Mobilitätskonzept Vor-
arlberg“ soll insbesondere ein Bindeglied zwischen 
Bevölkerung, Politik, Verwaltung sowie anderen Ins-
titutionen darstellen. Für den Bürgerrat wurden nach 
dem Zufallsprinzip 600 Bürgerinnen und Bürger aus 
Vorarlberg nominiert und angeschrieben. Letztlich 
sagten 31 Teilnehmende zwischen 19 und 75 Jahren 
zu. Aufgeteilt in zwei Gruppen erarbeiteten die Teil-
nehmenden während einer moderierten Diskussion 
in eineinhalb Tagen eine Erklärung zum Mobilitätskon-
zept Vorarlberg. In der nächsten Phase wurden die 
Ergebnisse des Bürgerrates öffentlich präsentiert und 
bei einem Bürgercafé eingehend diskutiert. Die Kern-
aussagen des Bürgerrats und des Bürgercafés wur-
den anschließend auf einer digitalen Partizipations-
plattform veröffentlicht und konnten weiter ergänzt 
werden.

Besonders an der Vorgehensweise Vorarlbergs ist, 
dass auf einen stetigen Informationsfluss geachtet 
wird. So informiert die Landesregierung auch die Bür-
gerräte zu den vorgesehen oder gesetzten Maßnah-
men der Landesregierung. Zudem wird thematisiert, 
inwiefern die Bürgerräte ihre Ergebnisse im Mobili-
tätskonzept wiederfinden. 

Partizipationsmodelle in Baden-Württemberg

Nicht nur im österreichischen Vorarlberg kommen 
Partizipationsmodelle zum Einsatz. Auch in Baden-
Württemberg bestehen Erfahrungen hinsichtlich der 
Beteiligung von Bürgern in Form von Bürgerforen be-
ziehungsweise Bürgerkonferenzen.

Beispielhaft sei hier etwa die Öffentlichkeitsbeteili-
gung zur Fortschreibung des Integrierten Energie- und 
Klimaschutzkonzeptes Baden-Württemberg  (IEKK) 

genannt, bei welcher die jeweiligen Sektoren im Rah-
men einer sogenannten Bürgerkonferenz unter Ein-
bezug von fachlichem Input von den ausgewählten 
Bürgerinnen und Bürgern bearbeitet wurden. Diese 
konnten Vorschläge und Anregungen in den weite-
ren Prozess einbringen. Wie es vom Land Baden-
Württemberg heißt, bildeten die Ergebnisse der Bür-
gerkonferenzen „einen Grundstein“, aus welchem 
ein neuer IEKK-Entwurf entwickelt worden sei. (Be-
teiligungsportal Baden-Württemberg, o.J.). Zur Me-
thodik der Auswahl der Bürgerinnen und Bürger teilt 
das Land Baden-Württemberg mit, dass die Bürger 
sich über ein Beteiligungsportal bewerben konnten, 
zum überwiegenden Teil aber zufällig von einem Mei-
nungsforschungsinstitut kontaktiert und – unter Be-
achtung der Berücksichtigung aller Altersgruppen – 
ausgewählt wurden. Neben den ausgewählten Bür-
gerinnen und Bürgern wurde bei der Beteiligung zum 
IEKK auch auf die Meinung der organisierten Ver-
bände als Stakeholder, die im Rahmen von „Verbän-
detischen“ ihre Meinung einbringen konnten, und ge-
zielt auf die Meinung der jungen Generation, die an 
einem „Jugendtisch“ teilgenommen hat, gesetzt.

Eine Entscheidungskompetenz für die weitere Ver-
tiefung der thematischen Sektoren kommt den Bür-
gerforen und Bürgerkonferenzen hierbei nicht zu, sie 
sind vielmehr vom Grundsatz als „dialogische Bür-
gerbeteiligung“ zu verstehen (Baden-Württemberg, 
2020). Diese Partizipationsinstrumente sind demnach 
im Grunde beratender Natur. Ihnen obliegt jedoch die 
bedeutsame Aufgabe, zu Beginn des Verfahrens auf 
Grundlage eines vorliegenden Entwurfs eigene Vor-
schläge sowie Ideen für die weitere Bearbeitung und 
inhaltliche Auseinandersetzung einzubringen, die von 
den Expertengremien in der weiteren Ausarbeitung 
gegebenenfalls berücksichtigt und vertieft werden. 
So wird eine wertvolle inhaltliche Grundlage gelegt. 

Eine Beteiligung von Stakeholdern im Rahmen von 
„Verbändetischen“, von interessierten und zufällig 
ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern sowie eine 
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MOBILITÄTSHUBS – VERKNÜPFUNG VON 
VERKEHRSSYSTEMEN UND RÄUMEN

In Kapitel 4 des geltenden LEP wird das Thema Mo-
bilität im Wesentlichen abgebildet, aber weitgehend 
eindimensional auf die Verkehrsinfrastruktur redu-
ziert. Infolgedessen werden die Grundsätze und Ziele 
für die weitere Entwicklung der Verkehrsträger je-
weils einzeln festgelegt. Durch diese sektorale Be-
trachtung von Straßen-, Schienen- und Wasserinfra-
struktur sowie dem Luftraum erfolgt die Entwicklung 
jedes einzelnen Verkehrsträgers ohne hinreichende 
verkehrsträgerübergreifende Betrachtung. Hinzu 
kommt, dass die fußläufige Mobilität bisher keine Be-
rücksichtigung findet. Es bedarf daher einer Ergän-
zung des Kapitels 4 um ein Ziel, das in Form eines 
Hebels für eine konsequente Verknüpfung von Ver-
kehrsträgern und Räumen sorgt.

Im Rahmen der Verknüpfung verschiedener Verkehrs-
träger sollte insbesondere die Schnittstelle von Ver-
dichtungsraum und ländlichem Raum in den Blick ge-
nommen werden. Vorzugsweise an Orten, an denen 
die Verkehrssysteme des ländlichen Raums (individu-
elle/On-Demand Mobilität) auf die urbanen, öffentli-
chen Verkehrssysteme treffen, benötigt es Verknüp-
fungspunkte, sogenannte Hubs. Diese ermöglichen 
und fördern einen Umstieg zwischen den unter-
schiedlichen Verkehrsmitteln. Eine entsprechende 
Verankerung dieser Idee im LEP setzt den Rahmen 
für eine übergeordnete Verknüpfung der Verkehrssys-
teme und Räume

Weiter definiert das LEP Raumkategorien, die aus 
unserer Sicht nicht mehr zeitgemäß sind. So ent-
spricht das Zentrale-Orte-Konzept nicht dem tat-
sächlichen Versorgungs- und Verkehrsverhalten der 
Bevölkerung. Dementsprechend hält Heineberg 
(2006) fest, dass es unzureichend ist, das „mensch-
liche Handeln auf die Intension der Nutzenmaximie-
rung [zu] reduzier[en]“. Die Theorie klammert „Or-
ganisationsformen aus, die nicht dem Marktmodell 

eigene Jugendkonferenz könnten auch im Prozess 
der LEP-Fortschreibung in Bayern wertvolle Erkennt-
nisse und weiteren Input generieren und in Folge 
dessen aufgenommen werden, weshalb an dieser 
Stelle auf die Modelle in Baden-Württemberg explizit 
verwiesen werden soll. 

Zur Methodik der Auswahl der Teilnehmenden zu ei-
nem Bürgerforum lässt sich in Kürze festhalten, dass 
diese im Regelfall per Zufallsauswahl aus der Bürger-
schaft rekrutiert werden. Bei der Auswahl wird dar-
auf geachtet, dass eine heterogene Gruppe zusam-
menkommt, in der eine Gleichverteilung nach Alter, 
Geschlecht und anderen Kriterien, wie etwa Migra-
tionshintergrund, sichergestellt ist. Ein Bürgerforum 
soll nach Möglichkeit die Vielfalt der Gesellschaft 
abbilden. Die Teilnahme an einem Bürgerforum er-
folgt auf Einladung und ist in jedem Fall freiwillig. Das 
Land Baden-Württemberg spricht in diesem Zusam-
menhang von einem „Erfolgsmodell“ (Bürgerrat.net, 
o.J.).
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entsprechen”. Damit fehlt dem Zentrale-Orte-Kon-
zept durch seine restriktiven Annahmen die Kompo-
nente, die den Menschen als (irrationales) Individuum 
seines Handelns im Raumgefüge versteht (Heine-
berg, 2006, S. 6).  

Vielmehr sollte Mobilität aus Nutzerinnen- und Nut-
zerperspektive gedacht werden. Mobilitätswende 
gelingt aus unserer Sicht, wenn wir die Bedürfnisse 
und Verhaltensweisen der Menschen (z. B. Pendler-
ströme) in den Mittelpunkt stellen. Bisher wird aus-
gehend von der Infrastruktur gedacht. Folglich gilt 
es, bei Fragen der Mobilität bei den Menschen an-
zusetzen und einen Umstieg im Hub attraktiv zu ge-
stalten, da Mobilitätsströme nicht allein radial in das 
Zentrum führen. Städte und deren direkte Umgebung 
haben sich durch ihr Wachstum polyzentrisch organi-
siert, kleinere Orte im unmittelbaren Allokationsge-
biet der Stadt sind urban und hoch integriert in die 
Kernstädte. Wege sind in verschiedene Etappen auf-
geteilt, weshalb es notwendig ist, die Verkehrsträger 
an geeigneten Stellen zu vernetzen und damit Verbin-
dungen zu ermöglichen, die sich aus mehreren Ver-
kehrsmitteln zusammensetzen. Es gilt die Mobilität 
als Ganzes zu denken.

Herausforderungen der Zukunft

Die Herausforderungen der Zukunft sind vielfältig. 
Neben Bevölkerungswachstum in den Städten ist 
eine zunehmende Suburbanisierung erkennbar. Im 
Hinblick auf die Menschheitsaufgabe Klimawandel 
und die Zunahme des Motorisierten Individualver-
kehrs (MIV), insbesondere durch die Corona-Pande-
mie, gilt es eine Mobilitätswende anzustreben, die 
durch das Nutzerverhalten bestimmt wird. Mobilität 
muss sich künftig verstärkt durch verknüpfte Infra-
struktur auszeichnen.

Laut der Bevölkerungsprognose 2019 – 2039 wird für 
Bayern in diesem Zeitraum ein Bevölkerungswachs-
tum von 3,2 % erwartet (Bayerisches Landesamt für 
Statistik, 2020).  

Auffallend ist in Abbildung 15, dass vor allem die in 
unmittelbarer Nähe der südbayerischen Großstädte 
München und Augsburg liegenden Räume starke Be-
völkerungszuwächse von über 7,5 % zu erwarten ha-
ben. Auch aufgrund dieser Prognosen muss die baye-
rische Verkehrsinfrastruktur so ausgerichtet werden, 
dass sich die Bürgerinnen und Bürger auch 2039 si-
cher, effizient, nachhaltig und sozialverträglich fortbe-
wegen können. 

Weiter gilt es in genau diesen prosperierenden Re-
gionen eine Verknüpfung der Verkehrsarten zu errei-
chen und neue polyzentrische Räume zu schaffen. 
Zudem ist die mit der zunehmenden Suburbanisie-
rung einhergehende Steigerung des Motorisierungs-
grades im MIV eine weitere Herausforderung, der 
durch den weitreichenden Ausbau des öffentlichen 
Verkehrs begegnet werden kann. Damit werden Al-
ternativen geschaffen, die den Bewohnerinnen und 
Bewohnern auch in dünn besiedelten Regionen durch 
„On-Demand-Services“ eine Mobilität ermöglichen, 
die weniger vom privaten Pkw abhängig ist.
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Abbildung 15 | Bevölkerungsentwicklung in den kreisfreien Städten und Landkreisen Bayerns. (Bayerisches Landesamt für 
Statistik, 2020, S. 4) 
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Zur Bewältigung der Klimakrise hat auch der Ver-
kehrssektor seinen Beitrag zu leisten. Im Jahr 2020 
machten die CO2-Emissionen im Verkehr in Bayern 
einen Anteil von rund 36 % des gesamten CO2-Aus-
stoßes aus (Bayerisches Staatsministerium für Wirt-
schaft, Landesentwicklung und Energie, 2021). Die 
Verkehrsprognose Bayern 2030 gibt einen Anstieg 
des motorisierten Verkehrs von 28,1 % im Vergleich 
zum Jahr 2010 an (Bayerisches Staatsministerium für 
Wohnen, Bau und Verkehr, 2020). Gleichzeitig ist im 
verdichteten, urbanen Gebiet der Raum für Verkehrs-
infrastruktur begrenzt. Dabei ist der Motorisierte Indi-
vidualverkehr (MIV) bei einem durchschnittlichen Be-
setzungsgrad von knapp 1,5 Personen als Verkehrs-
mittel ineffizient (Follmer & Gruschwitz, 2019). Um 
die Effizienz zu erhöhen, sollten idealerweise alle Ver-
kehrsarten in Form von Hubs verknüpft werden.

Ein Mobilitätshub nimmt zunächst eine bestimmte 
Fläche an der Schnittstelle zwischen urbanem Ver-
dichtungsraum und ländlichem Raum in Anspruch. 
Durch die sinnvolle Verknüpfung der verschiede-
nen Verkehrsarten wird das Verkehrssystem insge-
samt effizienter, wodurch wiederum Fläche an ande-
rer Stelle (v. a. lineare Infrastruktur) eingespart wer-
den kann. 

Durch eine integrierte Landesplanung im Mobilitäts-
bereich muss eine Mobilitätswende vorangetrieben 
werden, die die benannten Herausforderungen sowie 
die Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung an den 

Verkehrsknoten und -achsen und der dahingehenden 
Zunahme des MIV im Blick hat und nicht von poli-
tischen Grenzen aufgehalten wird (Entwicklung über 
Gemeinde-, Kreis- und Verbundgrenzen hinaus).

Ansatz: Mobilitätshubs

Orte mit frequenzbringenden Nutzungen und guter 
Erreichbarkeit sind zweifelsohne Treiber von Sied-
lungsentwicklung. Wie in der nachfolgenden Abbil-
dung 16 dargestellt wird, verbinden Mobilitätshubs 
Räume miteinander und können damit Ansatzpunkte 
einer zukünftigen Quartiers- bzw. Siedlungsentwick-
lung bilden.     

Das Zusammenspiel zwischen Bebauung und Ver-
kehrsinfrastruktur und deren Verknüpfung wird zum 
wichtigen Schlüssel einer nachhaltigen und sozial-
verträglichen Landesplanung, die den aktuellen An-
sprüchen an Lebensqualität gerecht wird. So hat die 
Corona-Pandemie gezeigt, dass die Funktionsteilung 
von Wohnen und Arbeiten nicht mehr zeitgemäß ist 
und gleichzeitig durch hybride Arbeitsmodelle wei-
tere Pendelwege in Kauf genommen werden kön-
nen. In der Realität dürfte sich der Trend nach der 
Ausdifferenzierung des beruflichen Pendelns in die 
verschiedenen Pendelrhythmen beschleunigt haben. 
So muss nun noch deutlicher unterschieden werden 
zwischen  Tages-, Drei-Tages- und Wochenendpend-
lerinnen und -pendlern. 

DORF

STADT

MOBILITY HUB

Abbildung 16 | Mobilitätshubs als Umsteigeknoten zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln und Räumen. Eigene Darstel-
lung
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Die Corona-Pandemie sollte als Schlüsselereignis 
verstanden werden, das solche Verhaltensänderun-
gen induziert hat. Dabei sollte das „nicht mehr täg-
liche Pendeln“ als Chance verstanden werden, um 
die verbliebenen Pendelwege nachhaltig zu gestal-
ten. Dies könnte unserer Auffassung nach einerseits 
durch die Verknüpfung der Verkehrsarten in Form von 
Hubs geschehen. 

Andererseits ermöglicht der Mobilitätshub urbanes 
Leben durch frequenzbringende Nutzungen und bie-
tet den Ansatz zu einer zentrischen Siedlungsent-
wicklung, die um diese Hubs entstehen kann.

Mobilitätshubs bilden einen Ort, der reale Pendelver-
flechtungen und das tatsächliche Umsteigepotenzial 
darstellt. Dabei gilt es, Mobilität zu erhalten und aus-
zubauen. Ein Umstieg im Hub soll für mobile Perso-
nen immer komfortabler und vorteilhafter sein als die 
Benutzung eines einzelnen Verkehrsmittels. Das Ziel 
einer zukunftsgerichteten Landesplanung muss es 
sein, nicht nur wie bisher die Infrastruktur sektoral zu 
erhalten und zu verbessern, sondern auch Umsteige-
alternativen zu schaffen, die Räume und Verkehrssys-
teme effizient verbinden. Es gilt, regionale Umsteige-
punkte zu identifizieren, die die Verkehrssysteme des 
ländlichen Raums und der Verdichtungsräume ver-
knüpfen. Diese Knoten sollen die verschiedenen Ver-
kehrssysteme an Orten mit hoher Frequentierung 
oder an bestehenden P&R-Stationen/Bahnhöfen ver-
binden. Der Umsteigeort soll sowohl infrastrukturelle 
Einrichtungen bereithalten als auch alltägliche Be-
sorgungen ermöglichen. Die Hubs sollen gewisser-
maßen Anker und Frequenzbringer im öffentlichen 
Raum sein.

Das oben genannte Ziel, eine raumverbindende Um-
steigealternative bereitzustellen, wird einerseits 
durch die kurzen Wege und abgestimmte Umstei-
gebeziehungen (Verknüpfung und Taktung) erreicht, 
anderseits durch Einrichtungen, die es ermöglichen, 
im Vorbeigehen beispielsweise noch den Einkauf zu 

erledigen und das bestellte Paket mitzunehmen. Es 
geht darum, weitere Bedürfnisse des Menschen zu 
bedienen und den Hub nicht allein als Verkehrsort zu 
verstehen. Mobilitätshubs verbessern die Mobilität 
vieler Menschen – unabhängig von Stadt oder Land. 
Durch Variabilität und Vernetzung wird gleichzeitig 
das reine „Unterwegssein“ um eine Komponente er-
weitert. Durch diese entstehenden Koppelungsef-
fekte kann sich ein frequentierter Begegnungsort mit 
urbanem Leben entwickeln.

Aus unserer Sicht sollten diese Mobilitätshubs in Re-
gionalplänen festgelegt werden, begründet dadurch, 
dass Regionalpläne die konkrete räumliche Maßstab-
sebene abbilden, um die übergeordneten Grundsätze 
und Ziele des LEP umzusetzen. Dazu böte sich etwa 
eine Festlegung wie folgt im LEP an: 

(Z) Es sind regionale Knotenpunkte auszuweisen, 
die die Verkehrssysteme des ländlichen Raums 
und der Verdichtungsräume verknüpfen. Diese 
sind in Regionalplänen festzulegen.

(B) Die Verkehrsinfrastruktur soll integriert und 
raumübergreifend betrachtet werden. Anhand 
des Landesverkehrsmodells Bayern, der realen 
Pendelverflechtungen und dem tatsächlichem 
Umsteigepotenzial, sind regionale Knotenpunkte/ 
Umsteigepunkte (sog. Mobilitätshubs) zu identi-
fizieren, die die Verkehrssysteme des ländlichen 
Raums und der Verdichtungsräume verknüpfen.

Kriterien eines Mobilitätshubs

Grundsätzlich können wir uns die oben beschriebe-
nen Mobilitätshubs an nahezu jedem Ort in Bayern 
mit hoher Frequentierung vorstellen. Explizit sollten 
die Hubs jedoch an der räumlichen Schnittstelle zwi-
schen Stadt und Land platziert bzw. etabliert wer-
den. Dieser Raum stellt für uns, unabhängig von den 
Planungsregionen, den größten Potenzialraum für 
die Verknüpfung von Verkehrsträgern dar. An dieser 
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Schnittstelle ist bereits Verkehrsinfrastruktur vor-
handen. Als konkrete Standorte kommen damit be-
reits bestehenden P&R-Plätze, Pendelparkplätze oder 
Bahnhöfe in den Allokationsräumen der Großstädte 
in Frage. Zudem können sich weitere sinnvolle Stand-
orte ergeben, an denen Pendelbeziehungen aufeinan-
dertreffen. Hier kann ein Mobilitätshub dafür sorgen, 
dass Verkehr gebündelt und verknüpft wird und da-
mit MIV-Fahrten verringert werden. Insgesamt ent-
steht durch mehrere Mobilitätshubs ein polyzentrales 
Netz aus urban geprägten Orten.

Suburbane Bereiche, in denen die Mobilitätshubs 
verortet sein können, profitieren von der räumlichen 
Nähe zu hoch verdichteten Kernstädten, insbeson-
dere in Bezug auf deren Agglomerationsvorteile, al-
lerdings „ohne von typischen Agglomerationsnachtei-
len wie hohen Immobilienpreisen, Flächenknappheit 
oder Verkehrsproblemen in vergleichbarem Maße 
betroffen zu sein” (Wiechmann & Siedentop, 2018, 
S. 1794). Somit bietet unserer Auffassung nach die-
ser neue, urban geprägte Begegnungsort einen An-
satz für eine moderne, polyzentrale Raumstruktur, in 
deren räumlichen Bezug auch Wohnbebauung entwi-
ckelt werden kann.

Die Größe und Ausstattung der Mobilitätshubs soll-
ten an Bedarf und Örtlichkeit angepasst sein. Bei ei-
nem Mobilitätshub sind sowohl die funktionalen As-
pekte als auch die städtebaulichen und ästhetischen 
Faktoren wichtig, damit er als Umsteigeknoten wahr-
genommen und benutzt wird. Zusammen mit weite-
ren Ausstattungsmerkmalen und ergänzenden Nut-
zungen entsteht dadurch ein raumverbindender Ort 
mit urbanem Charakter. Der Mobilitätshub liefert da-
mit die Antwort auf die drängenden Herausforderun-
gen und kann zusätzlich zu einem veränderten, nach-
haltigeren Mobilitätsverhalten beitragen.

Konkret bedarf es aus unserer Sicht einiger Quali-
tätsanforderungen, um den Hub als Begegnungsort 
und Umsteigeort wahrzunehmen (weitere Informati-
onen s. Tabelle 1/Anhang). 

Betrachtet man den Hub als Ort, soll er einerseits 
ÖPNV-Haltestelle sein und andererseits auch die 
bauliche Struktur bieten, damit weitere Mobilitätslö-
sungen angeschlossen werden können. Er beinhal-
tet Fahrradstellplätze und beispielsweise auch die 
Möglichkeit, sein Fahrrad zu reparieren oder zumin-
dest einen neuen Fahrradschlauch direkt vor Ort zu 
erwerben. Daneben ist der Hub Sharing-Point für 
Fahrräder, E-Roller und weitere Mobilitätsarten, die 
in Zukunft ergänzt werden können. Zudem kann er 
Dienstleistungen vom lokalen Taxistand über Schließ-
fächer bis hin zu einem Cafébetrieb beinhalten und 
deckt bestmöglich noch Nahversorgung und Paketa-
bgabe und -abholung ab.

Zusätzlich zeichnet sich ein Mobilitätshub durch Sau-
berkeit, Barrierefreiheit und eine Gestaltung aus, die 
den Genuss des Reisens, des Mobilseins, verkörpert. 
Eine klare Erkennbarkeit nach außen und die einfache 
Wegeführung im Hub selbst führen zu einer einfa-
chen Orientierung (z. B. durch Piktogramme) und ma-
chen den Mobilitätshub attraktiv als urban geprägten 
Marktplatz mit einer Reihe an Kombinationspotenzia-
len. Attraktiv wird der Mobilitätshub auch durch Kom-
fort. So sind weite Teile der Anlage überdacht, be-
heizt, gut beleuchtet und ein Winterdienst ist sicher-
gestellt. 
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Tab.1: Ausstattungsmerkmale und Qualitätsanforderungen von Mobilitätshubs. (Drees & Sommer, 2014, S. 15ff.)

 • Informationsterminal Trotz der verfügbaren digitalen Informationsangebote über mobile Endgeräte ist ein 
stationäres Pendant an den Mobilitätshubs unabdingbar. Die Kombination aus Über-
sichtskarten, Informationsangeboten, Anmeldungs- und Buchungsterminals sowie 
weithin sichtbarer Symbolik durch leicht verständliche Piktogramme steht stellvertre-
tend für die stadträumliche Präsenz der Mobilitätskultur.

 • ÖPNV-Haltestelle Als Erschließungssystem ist der ÖPNV der wichtigste Bestandteil einer vernetzten 
Mobilität und bietet durch seine bauliche Struktur eine gute Möglichkeit zum Ando-
cken weiterer Ausstattungsmerkmale.

 • Fahrradstellplätze Die Fahrradstellplätze an den Mobilitätshubs dienen beispielsweise der Erleichterung 
des Umstiegs zwischen dem ÖPNV und dem Fahrrad. Fahrradreparatur: Angebote für 
kleinere Reparaturen am Fahrrad erhöhen die Attraktivität von Fahrradstellplätzen an 
den Mobilitätshubs. Die Umsetzung dieses Ausstattungsmerkmals reicht von der Be-
reitstellung einer stationären Luftpumpe über einen Automaten mit Ersatzschläuchen 
und Flickzeug bis hin zu einer kleinen Fahrradwerkstatt mit Servicemitarbeiter*innen.

 • Fahrradverleihsystem Die Verknüpfung des Fahrradverleihsystems mit dem ÖPNV ist von elementarer Be-
deutung. Die räumliche Zusammenführung der beiden Systeme ermöglicht eine inter-
modale Nutzung mit positiven Synergieeffekten. Erfahrungsgemäß sollten die Statio-
nen nicht weiter als 300 bis 500 m voneinander entfernt liegen.

 • eBike-Ladestation Im Hinblick auf die steigende Anzahl an eBikes und Pedelecs ist die Förderung der 
elektrisch betriebenen Zweiräder im Zusammenhang mit den Mobilitätshubs sinnvoll. 
Der Bedarf an Ladestationen im öffentlichen Raum ist jedoch begrenzt, da eBikes 
aufgrund der möglichen Akku-Reichweiten (i.d.R. über 30 km) vorrangig ganztägig 
genutzt und überwiegend nachts auf Privatflächen geladen werden. 

 • (Corporate) Carsharing Die Vorteile einer räumlichen Vernetzung mit einem stationsgebundenen Carsharing 
liegen vor allem im reibungslosen Umstieg von Leihfahrzeug und ÖPNV sowie in der 
Sichtbarmachung des Angebotes und damit in der mentalen Sicherheit, auch Adres-
sen außerhalb des ÖPNV-Netzes ohne eigenen Pkw erreichen zu können. 

 • Free-floating Carsharing Zwar liegt der Erfolg des free-floating Carsharing gerade in seiner Flexibilität hinsicht-
lich der Abstellmöglichkeit, jedoch erhöht das Parken an designierten Zonen die At-
traktivität und Qualität des Umsteigens. Die Stellplätze an den Mobilitätshubs sind 
folglich als Ergänzung zu sehen. Das Abstellen der Fahrzeuge ist systembedingt 
ebenso auf den öffentlichen Parkständen in Straßenraum möglich.
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 • ePkw-Ladestation Die Verknüpfung mit dem Thema E-Mobilität ist in vielfältiger Form denkbar. So kön-
nen beispielsweise die Carsharing-Flotten mit E-Fahrzeugen ausgestattet werden. 
Die Bereitstellung von Ladestation an zentralen Orten wie den Mobilitätshubs dient 
der Sichtbarkeit und kann die subjektive Wahrnehmung der Elektromobilität stärken.

 • Taxistand Die Integration von festen Taxistellplätzen bietet ein ergänzendes Mobilitätselement, 
insbesondere in den ÖPNV-Nebenzeiten.

 • Kiss’n’Ride/  
 Carpooling-Haltebucht

Durch das Vorhalten von Flächen für Kurzparkende können Fahrgemeinschaften ge-
fördert werden. Deren Sichtbarmachung unterstützt die Etablierung dieses Modells 
und bietet die Möglichkeit des reibungslosen Ein-, Aus- und Umstieges. Weitere 
Nutznießer können Lieferanten und Paketdienstleister sein, welche Packstationen 
oder Adressen in der direkten Umgebung beliefern.

 • Ausleihe von 
 Transportgeräten

Ähnlich dem stationsgebundenen Carsharing bilden Möglichkeiten der Leihe von 
Transportgeräten für besondere Bedürfnisse, wie bspw. einem Fahrradanhänger oder 
einem Lastenfahrrad, einen wichtigen komplementären Baustein der vernetzten Mo-
bilität. Eine Verknüpfung dieses Ausstattungsmerkmals mit der Fahrradservicestation 
ist aus ökologischen Gesichtspunkten zu empfehlen.

 • Schließfächer Durch die Möglichkeit der temporären, sicheren Aufbewahrung von z. B. witterungs-
beständiger Kleidung oder schweren Büchern über Nacht in Schließfächern gewinnt 
das Radfahren an Qualität.

 • Paketservice/ 
 Logistik-Partner

Eine Serviceleistung, die die Anlieferung bzw. das Verschicken von Paketen an ei-
nem Ort zentralisiert, kann entweder in bestehende Strukturen integriert werden 
(z. B. Hermes-Kiosk) oder als Schließfächersystem im öffentlichen Raum stattfinden 
(z. B. DHL-Packstation). Eine solche Dienstleistung führt zu einer Bündelung von logis-
tischen Alltagswegen an den Mobilitätshubs. Zum einen können hierdurch Transport-
wege des „letzten Kilometers” eingespart werden, zum anderen stellt dieses logis-
tische Angebot einen möglichen innovativen Weg der stadträumlichen Fragen rund 
um den wachsenden Trend des E-Commerce dar, der sich durch die Corona-Pande-
mie noch einmal verstärkt haben dürfte.

 • Café, Bäcker,  Kiosk, 
WLAN, Toiletten, 
 Bankautomat, Apotheke

Einrichtungen des täglichen Bedarfs bilden im Alltag eine unterschätzte Zentralität 
aus. Diese Anziehungskraft und die Möglichkeit der Überbrückung von Wartezeiten 
(Vergleichbar mit Bahnhöfen) trägt im besonderen Maße zum Erfolg eines Mobilitäts-
hubs bei und sollte daher unbedingt als Ausstattungsmerkmal berücksichtigt werden.
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